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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Stimmung in der Bevölkerung

Die von der GfS jährlich durchgeführte Befragung über die politischen und
gesellschaftlichen Probleme, welche die Schweizerinnen und Schweizer am stärksten
beschäftigen, spiegelte die schlechte Wirtschaftslage wider. Die Arbeitslosigkeit wurde
von 67% der Befragten als eines der wichtigsten fünf Probleme genannt (2002: 52%)
und verdrängte damit die Sorgen um die Gesundheit und die Gesundheitspolitik (63%)
vom Spitzenplatz. Auf Rang drei hielt sich die Altersversicherung; die Asylpolitik folgte
auf Rang vier, hatte aber mit 36% Nennungen deutlich an Bedeutung verloren. Trotz der
grossen Diskussionen über einen allfälligen Zusammenhang zwischen dem Hitzesommer
2003, der globalen Erwärmung und der Klimaveränderung infolge von
Luftverschmutzung machten sich noch weniger Personen grosse Sorgen um die Umwelt
als vor Jahresfrist. Nur 14% der Befragten zählten die Umweltzerstörung zu den fünf
grössten Problemen; ein noch tieferer Wert war letztmals 1976 verzeichnet worden. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 10.12.2003
HANS HIRTER

Die von der GfS jährlich durchgeführte Befragung über die politischen und
gesellschaftlichen Probleme, welche die Schweizerinnen und Schweizer am stärksten
beschäftigen, ergab gegenüber dem Vorjahr kaum Veränderungen. An der Spitze der
Rangliste stand weiterhin das Problem der Arbeitslosigkeit, gefolgt von
Gesundheitspolitik, Altersvorsorge und Asylpolitik, wobei die Bereiche
Gesundheitspolitik und Altersvorsorge deutlich weniger oft genannt wurden als bei der
letzten Erhebung. 2

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 10.12.2004
HANS HIRTER

Trotz der boomenden Wirtschaft und dem Rückgang der Arbeitslosenquote blieb die
Arbeitslosigkeit an der Spitze der politischen und gesellschaftlichen Probleme, welche
die Schweizerinnen und Schweizer beschäftigen. Sie wurde zwar etwas weniger häufig
genannt als im Vorjahr, aber immer noch von 66% der Befragten. Die von der GfS-Bern
jährlich durchgeführte repräsentative Befragung ergab auch sonst kaum Veränderungen
gegenüber der letzten Erhebung: Nach der Arbeitslosigkeit folgten wiederum die
Bereiche „Gesundheitswesen“ (55%) und „Altersvorsorge“ (51%). Relativ stark
zugenommen hat der Anteil der Personen, welche Schwierigkeiten im Zusammenhang
mit der Asylpolitik als eines der fünf wichtigsten Probleme bezeichneten (39%
gegenüber 28% im Jahr 2005). 3

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.2006
HANS HIRTER

Die von der GfS-Bern im Auftrag der Crédit Suisse jährlich durchgeführte
repräsentative Befragung über die wichtigsten Sorgen der Bewohnerinnen und
Bewohner der Schweiz ergab die selben Spitzenreiter wie im Vorjahr. Trotz anhaltend
guter Wirtschaftslage und zunehmender Beschäftigung figurierte die Arbeitslosigkeit
(57%; -9% gegenüber dem Vorjahr) immer noch an der Spitze der Rangliste, gefolgt von
der Sorge um die Altersvorsorge (45%; -6%) resp. die Gesundheit (38%; -17%). Alle drei
Bereiche wurden allerdings markant weniger häufig genannt als im Jahr 2006. Massiv
zugelegt haben demgegenüber die nächstwichtigen Themen Ausländerproblematik
(35%; +8%) und die Angst, die persönliche Sicherheit sei nicht mehr gewährleistet
(30%; +17%). Dass die Umfrage im August durchgeführt wurde, also zu der Zeit als die
Inserat- und Plakatkampagne der SVP mit genau diesen beiden Themen überall präsent
war, mag an diesem Resultat nicht ganz unschuldig sein. Ähnliches gilt wohl auch für die
grösser gewordene Angst vor der Zerstörung der Umwelt, welche 2006 nur von 7% der
Befragten als eines der fünf wichtigsten Themen genannt wurde, im Wahljahr 2007 aber
von 25%. 4

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 10.12.2007
HANS HIRTER
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Die von der GfS-Bern im Auftrag der Crédit Suisse jährlich durchgeführte
repräsentative Befragung über die wichtigsten Sorgen der Bewohnerinnen und
Bewohner der Schweiz ergab für 2008 keine markanten Veränderungen gegenüber
dem Vorjahr. Die Resultate waren noch stark geprägt von der Hochkonjunkturstimmung
und den damit verbundenen massiven Preissteigerungen bei Nahrungsmitteln und
Erdölprodukten. Die Angst vor Inflation nahm um 12 Prozentpunkte zu und kam auf Rang
4. An der Spitze der Sorgenliste standen aber nach wie vor die von 53% der Befragten
genannte Arbeitslosigkeit (-4% gegenüber 2007), das Gesundheitswesen (40%; -2%)
und die Altersvorsorge (39%; -6%). Die Ausländerproblematik, welche im Wahljahr 2007
für viele an Bedeutung gewonnen hatte, erschien nun wieder weniger wichtig (24%;
-11%). 5

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 10.12.2008
HANS HIRTER

Die von der GfS-Bern im Auftrag der Crédit Suisse jährlich durchgeführte
repräsentative Befragung über die wichtigsten Sorgen der Bewohnerinnen und
Bewohner der Schweiz ergab erneut keine markanten Veränderungen gegenüber dem
Vorjahr. Die Wirtschaftkrise wirkte sich nun aber voll aus und die Angst vor
Arbeitslosigkeit, die seit 2003 immer an der Spitze gelegen hatte, legte nochmals um
dreizehn Prozentpunkte auf 71% zu. Auf den nächsten Rängen der Sorgenliste folgten
weiterhin das Gesundheitswesen und die Altersvorsorge. Die Angst vor Inflation, welche
im Vorjahr im Zusammenhang mit der Preisexplosion auf dem Erdölmarkt und den stark
ansteigenden Lebensmittelpreisen prominent auf dem vierten Rang aufgetaucht war,
verschwand wieder in der Versenkung (Position 13). 6

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 10.12.2009
HANS HIRTER

Das Sorgenbarometer, eine jährlich von der GfS-Bern im Auftrag der Crédit Suisse bei
rund 1000 Befragten durchgeführte Umfrage zu den Sorgen der Bevölkerung wies noch
immer – wie bereits 2009 – die Arbeitslosigkeit als Hauptsorge aus. Obwohl die
Arbeitslosigkeit im Berichtsjahr zurückging, hatten mehr als drei Viertel der Befragten
Angst vor Stellenverlust. Aus dem Katalog von 35 Sorgen mussten die Befragten die fünf
drängendsten auswählen. Ebenfalls häufig genannt wurde die Sorge um die
Altersvorsorge und um das Gesundheitswesen. Relativ stark zugenommen hat die Sorge
um die Zukunft der Beziehungen der Schweiz mit der EU (von Rang 14 auf Rang 7).
Deutlich abgenommen hat hingegen die Sorge um die Auswirkungen der Finanz- und
Wirtschaftskrise (Ränge 13 und 14).

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 10.12.2010
MARC BÜHLMANN

Die internationale Wirtschaftskrise schlug sich auf das Sorgenbarometer nieder, eine
jährlich von der GfS-Bern im Auftrag der Crédit Suisse durchgeführte Befragung von
rund 1000 Personen zu den Sorgen der Bevölkerung. Zwar war die Sorge um
Arbeitslosigkeit wie bereits im Vorjahr auf Rang 1 (52% der Befragten nannten die
Arbeitslosigkeit als grösste Sorge), die Sorge um die Wirtschaftsentwicklung (35%; Rang
3; Vorjahr Rang 14) und um die Finanzmärkte (30%; Rang 4; Vorjahr Rang 13) rückten
aber scheinbar stark ins Bewusstsein. Nach wie vor grosse Sorgen machen sich die
Befragten auch zum Thema Ausländer (36%; Rang 2; Vorjahr Rang 5). Nach hinten
rutschten die Sorgen um AHV und Altersvorsorge (27%; Rang 6; Vorjahr Rang 2).

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 30.12.2011
MARC BÜHLMANN

Unverändert grösste Sorge blieb auch 2012 die Arbeitslosigkeit, wie das jährlich von der
GfS im Auftrag der Crédit Suisse durchgeführte Sorgenbarometer zeigte. Aus einer
Vorgabe von 34 Themen wählten rund 1000 Befragte die drängendsten Probleme aus.
Für fast die Hälfte der Befragten (49%; 2011: 52%) gehört die Angst vor einem Jobverlust
zu den grössten Sorgen. Unverändert auf Rang zwei folgt das Thema „Ausländer“ (37%;
2011: 36%). Um die AHV und die Altersvorsorge sorgt sich rund ein Drittel der Befragten
(36%; 2011: 27%). Stark zugenommen hat zudem die Sorge um das Asylwesen (32%; 2011:
21%), welche somit die Besorgnis um das Gesundheitswesen (unverändert 30%)
überholte. 7

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 10.12.2012
MARC BÜHLMANN
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Bei den seit 1976 jährlich von der Credit Suisse ermittelten Sorgen der Bevölkerung der
Schweiz im so genannten Sorgenbarometer zeigte sich auch 2014 die Arbeitslosigkeit
als das Thema, das die meisten Bauchschmerzen verursacht. Seit 2003 wird die
Arbeitslosigkeit als Hauptsorge betrachtet. 2014 bezeichneten 51% der rund 1000 von
gfs.bern befragten Personen die Erwerbslosigkeit als grösste Besorgnis, was einem Plus
von sieben Prozentpunkten im Vergleich zu 2013 gleichkommt. 40% der Befragten
sorgen sich um Ausländerfragen (+ 3 Prozentpunkte) und 37% der Befragten (+ 8
Prozentpunkte) bereitet die AHV bzw. die Sicherung der Renten Unbehagen. Die
Befragten konnten aus einer Liste aus 34 Sorgen fünf Nennungen abgeben. Sorgen um
das Asylwesen und Flüchtlingsfragen (26%, - 2 Prozentpunkte) und das
Gesundheitswesen (23%, + 2 Prozentpunkte) fanden sich wie schon vor einem Jahr
ebenfalls unter den fünf Hauptsorgen der Schweizerinnen und Schweizer. 8

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 01.12.2014
MARC BÜHLMANN

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wirtschaftspolitik

Als mit der Verschärfung der internationalen Finanzkrise im Sommer und Frühherbst
immer mehr Staaten Konjunkturförderungsprogramme sowie Garantien und
Kapitalspritzen für Banken und andere private Unternehmen ankündigten, sah es zuerst
noch danach aus, als ob die Schweiz auf derartige staatliche Interventionen in die
Marktwirtschaft würde verzichten können. Der Bundesrat und die Bankenvertreter
wiesen auf die gesunde Struktur der beiden Grossbanken UBS und CS und ihre
ausreichende Kapitaldecke hin. Am 16. September, nach dem Zusammenbruch der
amerikanischen Bank Lehman Brothers und dem massiven Kurssturz an den
Aktienbörsen, war es dann auch in der Schweiz so weit: Der Bundesrat kündigte ein
Hilfspaket von rund 68 Mia Fr. für die in grosse Schwierigkeiten geratene UBS an. Dieser
vom Betrag her unvorstellbar massive Staatseingriff sei notwendig, um den
Zusammenbruch der Bank zu verhindern. Dabei gehe es weniger um die Rettung der
Bank an sich, als vielmehr um die Rolle, welche diese über ihre Zahlungs- und
Kreditfunktion für die gesamte nationale Wirtschaft spiele. Dass sich der Staat in
diesem Ausmass an der Rettung einer durch eigenes Fehlverhalten in die Krise
geratenen privaten Firma beteiligt, wurde allgemein als Sündenfall bezeichnet. Dieser
sei aber, so lautete der Tenor sowohl in den Medien als auch bei den Parteien,
angesichts des Risikos eines Zusammenbruchs der gesamten Wirtschaft notwendig
gewesen. In der Parlamentsdebatte zu den Stützungsmassnahmen sparte die politische
Linke nicht mit ihrer grundsätzlichen Kritik an den deregulierten Finanzmärkten sowie
an den Prinzipien der Liberalisierung der Wirtschaft insgesamt. Einig war man sich von
links bis rechts, dass die Probleme der UBS und anderer Konzerne gewisse neue
Gefahren der liberalisierten und vor allem globalisierten Wirtschaft für die nationalen
Volkswirtschaften aufgezeigt hatten. Im Einverständnis mit dem Bundesrat überwies der
Nationalrat eine Motion der SVP-Fraktion (08.3649), welche die Einsetzung einer
Expertengruppe für eine entsprechende Analyse verlangt. 9

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 17.09.2008
HANS HIRTER

Geld, Währung und Kredit

Finanzmarkt

Ab Anfang April 2016 sorgte ein internationales Journalistenkonsortium mit der
Veröffentlichung einer riesigen Datenmenge, die bei der panamaischen Anwaltskanzlei
Mossack Fonseca entwendet und den Medien zugespielt worden war, weltweit für
Aufsehen. Die sogenannten Panama Papers belegten, dass zahlreiche Politiker und
ihnen nahestehende Personen, darunter der britische Premier Cameron, der
isländische Premier Gunnlaugsson und ein Freund von Russlands Präsident Putin, an
Briefkastenfirmen beteiligt waren. Des Weiteren wurden Offshore-Konstrukte offenbar
dazu verwendet, Geld aus kriminellen Machenschaften zu waschen und vor dem Fiskus
zu verstecken. 
Aus Schweizer Sicht besonders brisant war die Tatsache, dass auch Banken und
Anwaltskanzleien aus der Schweiz in die Konstruktion und den Unterhalt von
Briefkastenfirmen in Panama involviert waren. Dies rief alsbald die Politik auf den Plan:
Die Linke forderte die Finma dazu auf, die gegenwärtige Geldwäschereigesetzgebung zu
überprüfen. Insbesondere wurde als stossend erachtet, dass Anwälte nur dann dem
Geldwäschereigesetz unterstehen und zu entsprechendem Verhalten verpflichtet sind,

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 04.04.2016
NICO DÜRRENMATT

01.01.90 - 01.01.20 4ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



wenn sie direkten Zugriff auf die Finanzströme ihrer Kunden haben, nicht aber, wenn es
sich lediglich um eine beratende Tätigkeit handelt. Ebenfalls infrage gestellt wurde die
Regelung, wonach sich Anwälte anstatt durch die Finma auch von
Selbstregulierungsorganisationen kontrollieren lassen können. Hingegen äusserten sich
Politiker von FDP und SVP dahingehend, dass die bestehenden Gesetze, sofern korrekt
und konsequent angewendet, ausreichend seien. 10

In seiner Stellungnahme auf entsprechende parlamentarische Vorstösse von links-
grüner Seite machte der Bundesrat klar, dass er auch nach den Vorkomnissen rund um
die Veröffentlichung der Panama Papers nicht gedenke, zusätzliche Anstrengungen
gegen Offshore-Konstrukte und gegen Briefkastenfirmen zu ergreifen. Die Regierung
verwies stattdessen auf die bereits getroffenen Massnahmen in diesem Zusammenhang
(Übernahme des Automatischen Informationsaustauschs) und plädierte für ein
international abgestimmtes Vorgehen. 11

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 23.06.2016
NICO DÜRRENMATT

Daniela Stoffel a été nommée à la tête du Secrétariat d’État aux questions financières
internationales. Elle remplace Jörg Gasser qui a démissionné après seulement 21 mois
d’activité. 12

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 17.01.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Alors que la Suisse s’est engagée pour le climat à travers l’Accord de Paris et l’Agenda
2030 pour le développement durable, un groupe de travail, mené par le SFI, a été établi
par le Conseil fédéral afin d’évaluer et de proposer des solutions pour le
développement de la finance durable en Suisse. Ce groupe de travail aura comme
objectif de permettre à la place financière helvétique d’être compétitive en matière de
finance durable. Des nouveaux tests de compatibilité climatique pour renforcer la
transparence seront notamment au cœur des travaux. 13

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 26.06.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Alors que de nombreuses banques, par exemple UBS ou la banque cantonale Genevoise
(BCGE), commencent à répercuter les taux négatifs sur leurs clients, plusieurs
économistes ont remis en question l’efficacité de cette politique monétaire. Cette
stratégie qui vise à inciter les consommateurs à investir est dépendante des taux
d’intérêts que les banques fixent pour des hypothèques. D’aucuns prétendent que
cette manœuvre psychologique n’a qu’un impact faible. Certaines voix, par exemple, se
sont élevées pour des relances budgétaires et veulent inciter les gouvernements à
investir. 14

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 13.09.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Le Conseil fédéral a confirmé son engagement pour le développement de la finance
durable en Suisse. Après avoir créé un groupe de travail en juin 2019, le Conseil fédéral
a précisé ses intentions. Il vise ainsi une publication systématique d'informations pour
les clients de la finance durable, un renforcement de l'obligation de diligence et la prise
en compte des effets climatiques lors des débats sur la stabilité des marchés
financiers. Le Département fédéral des finances (DFF) et l'Office fédéral de
l'environnement (OFEV) travaillent ensemble sur cette thématique qui sera également
un axe prioritaire pour la Suisse lors des discussions du G20 de 2020. 15

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 06.12.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Geldpolitik

Alors que la Financial Conduct Authority (FCA) britannique a annoncé la fin du taux
LIBOR d’ici à fin 2021, un groupe de travail national sur les taux d’intérêt de référence
(NWG) recommande aux banques et aux assurances d’utiliser désormais le taux de
référence SARON (Swiss Average Rate Overnight). Ce taux, lancé en 2009, est basé sur
des opérations garanties et des transactions réelles via la plateforme de négoce SIX. 16

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 27.10.2018
GUILLAUME ZUMOFEN
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Nationalbank

Die Auseinandersetzung über die Frage, ob mit dem Erlös aus dem Verkauf der nicht
mehr benötigten Goldbestände der Nationalbank eine Solidaritätsstiftung gegründet
werden soll, fand im Berichtsjahr ihren Abschluss. Volk und Stände lehnten die von
Bundesrat und Parlament vorgeschlagene Drittelslösung (je ein Drittel der Erträge eines
aus den Goldverkäufen alimentierten Fonds an eine Solidaritätsstiftung, an die AHV und
an die Kantone) in einer Volksabstimmung ab. Sie sprachen sich aber auch gegen die
von der SVP mit einer Volksinitiative geforderte Zuweisung der gesamten
Verkaufserträge an die AHV aus.

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 22.09.2002
HANS HIRTER

Internationale Finanzinstitutionen

Im September legte der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht bei der Bank für
internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) das überarbeitete Kapital- und
Liquiditätsregime für Banken vor, welches Basel II (2004 beschlossene
Eigenkapitalanforderungen für Banken) ablösen und 2013 bis 2019 schrittweise
umgesetzt werden soll. Das Gremium besteht aus den Zentralbankchefs und den
Leitern der nationalen Finanzmarktaufsichtsbehörden der G-20 und weiteren sieben
Staaten, darunter die Schweiz. Zentrale Beschlüsse von Basel III sind neben einer
Verschärfung der Anforderungen an wichtige Stabilitäts-Kennzahlen die deutlich
erhöhten Eigenkapitalanforderungen an die Banken. Dabei wurde das Minimum für das
harte Kernkapital (Kernkapitalquote entspricht dem Verhältnis des Eigenkapitals einer
Bank zu den risikobehafteten Geschäften) bei 7% angesetzt. Dadurch soll sichergestellt
werden, dass die Banken im Krisenfall ihre Verluste selbst auffangen können. Zusammen
mit der Fixierung des verlangten weichen Kernkapitals bei mindestens 1,5 % und
Ergänzungskapitals bei 2% wurden die Eigenkapitalanforderungen somit auf 10,5%
erhöht und fast verdoppelt. Im November stimmten die Regierungschefs der G-20 dem
Vorschlag zu. 17

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 11.11.2010
SUZANNE SCHÄR

Wettbewerbsfähigkeit

Der Bundesrat anerkannte in seiner Stellungnahme im Prinzip die Notwendigkeit eines
Abbaus der Stempelabgaben. Von den über den Parlamentsbeschluss von 1990
hinausgehenden Anträgen akzeptierte er die Abschaffung der Emissionsabgabe auf
Fondsanteilen. Die angespannte Lage der Bundesfinanzen bewog ihn aber, den Verzicht
auf die Stempelsteuer bei Umstrukturierungen und Sitzverlegungen abzulehnen.
Ebenfalls aus Sorge um den Bundeshaushalt beantragte er, zu erwartende
Einnahmenausfälle nicht allein durch neue Finanzmarktsteuern für Inländer teilweise
auszugleichen, sondern zur Kompensation auch das Versicherungsgeschäft
beizuziehen. 18

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 26.11.1991
HANS HIRTER

Der schweizerische Finanzmarkt hat in den letzten Jahren wesentlich an Attraktivität
eingebüsst. Eine wichtige Rolle spielte dabei die Deregulierungspolitik der meisten
westeuropäischen Staaten. Dazu gehörte, namentlich in der EG, neben der Offnung der
Finanzmärkte auch der Abbau von steuerlichen Belastungen auf
Finanzmarktgeschäften. Um die Position der Schweiz wieder zu stärken hatte das
Parlament im Vorjahr einer Revision des Stempelsteuergesetzes zugestimmt, welche
wesentliche steuerliche Wettbewerbsnachteile des schweizerischen Marktes aufhob.
Im Sinne eines politischen Kompromisses sollten freilich diese Beschlüsse nur im
Rahmen einer gesamten Neuordnung der Bundesfinanzen Gültigkeit erlangen.

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.1991
HANS HIRTER
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Banken

Auch auf internationaler Ebene wurden die Anstrengungen zur Bekämpfung der
Geldwäscherei verstärkt. Die EG-Kommission legte einen Entwurf für eine
entsprechende Richtlinie vor, und eine internationale Expertenkommission, welche
1989 von den Staatschefs der sieben wichtigsten Industrieländer und der EG einen
entsprechenden Auftrag erhalten hatte, veröffentlichte ihren Bericht. Ihre
Empfehlungen, die von den Finanzministern der Industriestaaten — darunter auch der
Schweiz — im Sinne von völkerrechtlich nicht verbindlichen Mindeststandards
gutgeheissen wurden, sind in der Schweiz weitgehend erfüllt. Dies gilt insbesondere für
die Bereiche internationale Rechtshilfe und Banken; Lücken bestehen hingegen bei der
Anwendung der Vorschriften ausserhalb des Bankenbereichs, d.h. bei
Finanzgesellschaften. 19

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 11.05.1990
HANS HIRTER

Während der Konzentrationsprozess im Bankgewerbe weiterging, nahm am 29. Oktober
in Olten die Alternative Bank Schweiz (ABS) ihren Betrieb auf. Die mit einem relativ
bescheidenen Eigenkapital von CHF 9.5 Mio. ausgestatte neue Bank möchte eine
Kundschaft ansprechen, die mit der Geschäftspolitik der Finanzinstitute, namentlich
der Grossbanken, nicht einverstanden ist. Sie setzt sich in ihren Statuten das Ziel, die
Anlage- und Kreditpolitik primär an ethischen und ökologischen und nicht an
wirtschaftlichen Kriterien zu orientieren. Die Bank operiert sowohl auf der Aktiv- als
auch auf der Passivseite mit tieferen Zinssätzen als die Konkurrenz. Sie hofft aber, dass
die Einleger diese Zinseinbusse in Kauf nehmen werden, wenn ihnen als Gegenleistung
die Gewähr einer Übereinstimmung der Geschäftspolitik mit ihren persönlichen
ethischen und politischen Vorstellungen geboten wird. 20

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 29.10.1990
HANS HIRTER

Die 1984 unter den Banken privatrechtlich vereinbarte Konvention Nr. 18 über die
Auszahlung von Spar- und Gehaltskontoguthaben im Falle der Zwangsliquidation einer
Bank garantiert an sich die rasche Auszahlung von bis zu CHF 30'000 an die einzelnen
Gläubiger. Die Schliessung der Spar- und Leihkasse Thun deckte allerdings gewisse
Mängel dieser Regelung auf. Zum einen gelangt sie nur nach der Eröffnung von Konkurs-
und Stundungsverfahren, nicht aber bei einer blossen Bankenstundung oder — wie in
Thun — bei der Schalterschliessung infolge des Bewilligungsentzugs durch die
Bankenkommission zur Anwendung. Zum anderen können Kunden mit
Kontokorrentkonten (v.a. Gewerbetreibende) davon nicht profitieren, was zur
Blockierung von Zahlungen an Angestellte und Lieferanten führen kann. In der
Fragestunde des Nationalrats darauf angesprochen, zeigte sich Bundesrat Stich
gegenüber der Einführung einer ausgebauten obligatorischen Einlegerversicherung —
was namentlich vom EBK-Präsidenten Bodenmann angeregt wurde — skeptisch. Gerade
der Zusammenbruch der amerikanischen Sparkassen hätte gemäss Stich die
kontraproduktiven Auswirkungen solcher Rückversicherungen, welche die Banken und
die Einleger zu allzu risikoreichem Verhalten verleiten würden, aufgedeckt. Stich
kündigte an, dass das EFD mit der Bankiervereinigung Gespräche über eine
Verbesserung der Privatkonvention Nr. 18 aufnehmen werde. 21

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 13.12.1991
HANS HIRTER

So kam es unter anderem zum Zusammenschluss von sieben Regionalbanken aus dem
Berner Seeland zur zweitgrössten schweizerischen Regionalbank. Am
aufsehenerregendsten war jedoch die Schliessung der Spar- und Leihkasse Thun (SLT)
nach dem Entzug der Bewilligung durch die EBK. Es handelte sich dabei zwar nicht um
die erste und auch nicht um die grösste Bankpleite; zum erstenmal seit Jahrzehnten
war es jedoch nicht eine Geschäftsbank oder eine kleine Sparkasse, sondern eine
mittelgrosse Regionalbank mit sehr breit gestreuter Kundschaft, welche ihre Schalter
schliessen musste. Zudem war diesmal keine der Grossbanken bereit, durch eine
Unternehmensübernahme die Kunden vor Schaden zu schützen. Nachdem
verschiedene Verkaufsgespräche gescheitert waren, entzog die Bankenkommission der
SLT mit sofortiger Wirkung die Bewilligung und setzte eine Liquidatorin ein. Sie
begründete diese harte Massnahme mit der Unterkapitalisierung der Bank, den bereits
begangenen Verstössen gegen das Bankengesetz und der fehlenden Gewähr für eine
zukünftige einwandfreie Geschäftsführung. Das von der SLT angerufene Bundesgericht
stellte sich hinter den Entscheid der EBK. 22

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 23.12.1991
HANS HIRTER
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Der Konzentrationsprozess im Bankensektor intensivierte sich 1991. Da die für das
Bestehen im verschärften Wettbewerb mitentscheidende moderne. Infrastruktur eine
gewisse Mindestgrösse verlangt, waren vom Strukturwandel vor allem die kleineren
Banken betroffen. Wegen ihrer geringeren Diversifikationsmöglichkeiten bereiteten
auch die markanten Einbussen im Immobiliensektor den Regionalbanken grössere
Schwierigkeiten als den Grossbanken. Die Zahl der dem Bankengesetz unterstellten
Institute ging nach Angaben der Nationalbank innerhalb eines Jahres von 625 auf 592
zurück, diejenige der Regionalbanken reduzierte sich nach Angaben der
Bankenkommission von Anfang 1990 bis Ende 1991 um rund 10%. 23

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.1991
HANS HIRTER

Der Konzentrationsprozess im Bankensektor setzte sich auch im Berichtsjahr fort.
Herausragendes Ereignis in diesem Bereich war die Übernahme der in wirtschaftlichen
Schwierigkeiten steckenden fünftgrössten Bank, der Schweizerischen Volksbank, durch
die Holdinggesellschaft der Kreditanstalt, der CS Holding. Gegen Jahresende übernahm
der Schweizerische Bankverein die zweitgrösste Regionalbank der Schweiz, die Seeland
Bank, welche vor zwei Jahren aus dem Zusammenschluss von acht kleineren Banken
entstanden war. Die drittgrösste Regionalbank, die Banque Vaudoise de Crédit, steckte
in ernsthaften wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Sie konnte nur dank Hilfsaktionen
verschiedener Banken unter Mitwirkung des Kantons Waadt vor dem Zusammenbruch
gerettet werden; später wurde sie von der Waadtländer Kantonalbank übernommen. 24

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 25.12.1993
HANS HIRTER

Insgesamt 98 Regionalbanken gründeten am 1. September eine gemeinsame Holding
mit dem Ziel, die einzelnen Institute durch die Ausgliederung von gewissen Aufgaben
wettbewerbsfähiger und damit auch resistenter gegen allfällige Übernahmen durch
Grossbanken zu machen. Diese Holding wird für die beteiligten Banken eine
Zentralbank zur Bündelung von Geldströmen zur Verfügung stellen; überdies soll sie
Dienstleistungen namentlich im Verwaltungs–, Ausbildungs– und Informatikbereich
erbringen, einkaufen oder koordinieren. Der Konzentrationsprozess ging freilich trotz
dieser Gegenstrategie auch im Berichtsjahr weiter: Neben mehreren kleineren
Instituten wurde auch die grösste Regionalbank, die 1989 selbst aus einer Fusion
entstandene Neue Aargauer Bank (NAB) einer Grossbank einverleibt. 25

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 01.09.1994
HANS HIRTER

Als erste nationale Partei äusserte sich die SP zur zukünftigen Rolle der
Kantonalbanken. Sie sprach sich für deren Beibehaltung aus, verlangte aber, dass ihnen
als Gegenleistung für Privilegien ein verbindlicher gemeinwirtschaftlicher Auftrag erteilt
werden muss. Dieser Auftrag würde beispielsweise in der Aufrechterhaltung eines
dezentralen Filialnetzes und in der Erteilung günstiger Kredite für lokale Kleinbetriebe
bestehen. Die Kartellkommission hatte sich ebenfalls mit den Kantonalbanken befasst.
In einem Bericht stellte sie fest, dass die Staatsgarantie und Steuerprivilegien zu
Wettbewerbsvorteilen für die Kantonalbanken führten und deshalb ganz oder teilweise
aufzuheben seien. 26

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.1995
HANS HIRTER

Im April tauchte erstmals die Idee eines Fonds auf. Vertreten wurde sie von dem auf die
Erforschung der Geschichte der Juden in der Schweiz spezialisierten Berner Historiker
Jacques Picard. Er begründete seinen Vorschlag damit, dass es nach mehr als 50 Jahren
unmöglich sein werde, alle individuellen Ansprüche befriedigend abzuklären. Deshalb
solle zusätzlich auch ein substantieller Kollektivfonds eingerichtet werden, aus dem
arme jüdische Gemeinden in Osteuropa, bedürftige Nachkommen von Holocaust-
Opfern, aber auch Erinnerungsstätten und Forschungsinstitute zum Antisemitismus
unterstützt werden könnten. Später nahm der Schweizerische Israelitische
Gemeindebund diese Idee auf und präzisierte, dass diese Stiftung einerseits aus
definitiv erbenlosen nachrichtenlosen Vermögen und andererseits aus den Gewinnen,
welche die Nationalbank aus dem Goldgeschäft mit den Nazis erzielt hatte, gespiesen
werden sollte. Im November forderte der englische Labour–Abgeordnete Granville
Janner – der ebenfalls eine jüdische Organisation vertritt – die Schweiz auf, nicht bis
zum Vorliegen des Berichts der Historikerkommission zuzuwarten, sondern als Zeichen
der Wiedergutmachung rasch einen Fonds zur Entschädigung von Nazi–Opfern
einzurichten. Am Rande eines Hearings vor dem Bankenausschuss des amerikanischen
Repräsentantenhauses im Dezember tauchte die Idee eines Fonds – wie bei Janner mit
dem spezifischen Zweck der Entschädigung von Holocaust–Opfern – erneut auf. Der
Vorsitzende des WJC, Edgar Bronfman, und Senator D'Amato regten an, dass die

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 29.11.1996
HANS HIRTER
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Schweiz mit der Einrichtung eines solchen Fonds ein Zeichen für ihren guten Willen
setzen könnte. In Gesprächen angetönt wurde dabei eine Summe von USD 250 Mio. Ein
Postulat der freisinnigen Nationalrätin Nabholz (ZH) nahm die Idee eines Fonds auf und
schlug vor, ihn aus den nicht beanspruchten nachrichtenlosen Vermögen zu bilden. Der
Bundesrat gab bekannt, dass er – zumindest in naher Zukunft – auf diese Forderung
nicht eintreten wolle und es für besser halte, zuerst Forschungsergebnisse der
eingesetzten Expertenkommission abzuwarten. Bundespräsident Delamuraz bestätigte
diese Haltung in einem Zeitungsinterview zum Jahresende und bezeichnete die
diesbezüglichen Forderungen der amerikanischen jüdischen Organisationen als
Erpressung und Lösegeldforderung. 27

Im Ständerat war Eintreten ebenfalls unbestritten. Sämtliche Redner betonten die
innen– und aussenpolitische Notwendigkeit einer gründlichen Aufklärung auch der
negativen Aspekte der schweizerischen Politik im 2. Weltkrieg. Einige Sprecher nutzten
die Gelegenheit, um darauf hinzuweisen, dass die oft diffamierenden Attacken gegen
die Schweiz wohl weniger massiv ausgefallen wären, wenn diese besser in internationale
Organisationen (namentlich UNO und EU) integriert wäre (so etwa die CVP–Vertreter
Cottier (FR) und Gemperli (SG)). Der Rat stimmte dem Beschluss ebenfalls einstimmig
zu, nahm in der Detailberatung aber einige Änderungen vor. Die wichtigste betraf die
Anonymisierung von Personendaten im Bericht, wenn überwiegende Interessen
lebender Personen betroffen sind. Auf Antrag der Kommissionsmehrheit beschloss der
Rat, dass der Entscheid des Bundesrates über die Anonymisierung vor einem Richter
einklagbar sein müsse, wie es Art. 6 der Menschenrechtskonvention verlangt. Für den
Nationalrat war diese Argumentation jedoch nicht überzeugend, da es ja nicht um eine
rechtliche Untersuchung gehe, sondern um einen historischen Bericht. Er befürchtete
insbesondere, dass mit diesem ausgebauten Persönlichkeitsschutz versucht werden
könnte, die Veröffentlichung des Berichtes mit Gerichtsverfahren ungebührlich in die
Länge zu ziehen. Aus dem gleichem Grund fügte er auch noch die explizite Bestimmung
ein, dass das Bundesgesetz über den Datenschutz – welches Betroffenen unter
Umständen ein Einsichtsrecht vor der Publikation hätte einräumen können – nicht
anwendbar ist. Diese Entscheide wurden schliesslich auch von der kleinen Kammer
übernommen. Der Beschluss wurde für dringlich erklärt und am 13. Dezember von
beiden Räten einstimmig verabschiedet. Am 19. Dezember ernannte der Bundesrat die
von Jean-François Bergier geleitete neunköpfige internationale Expertenkommission (5
Schweizer, 4 Ausländer), welche acht Historiker und einen Juristen umfasst. 28

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 20.12.1996
HANS HIRTER

Am 8. Dezember gaben die beiden Grossbanken Schweizerischer Bankverein (SBV) und
Schweizerische Bankgesellschaft (SBG) ihre Fusion zur United Bank of Switzerland (UBS)
bekannt. Damit entstand das weltweit in bezug auf Eigenkapital grösste und in bezug auf
Bilanzsumme zweitgrösste Finanzinstitut. Dieser Zusammenschluss wird 1998 noch von
den Aktionärsversammlungen abgesegnet werden müssen und bedarf auch der
Genehmigung durch die Wettbewerbsbehörden sowohl der Schweiz als auch der
übrigen Hauptaktivitätsregionen der beiden Banken (EU und USA). Da diese Fusion die
bereits vorher bei beiden Banken eingeleiteten Umstrukturierungen noch akzentuieren
wird, wurde auch ein massiver Stellenabbau angekündigt. Nach den Plänen der
Fusionspartner soll er – bei einer Beschäftigtenzahl von 58'000 (davon 38'000 in der
Schweiz) – rund 13'000 (davon 7'000 in der Schweiz) betragen.

Die Reaktionen in der Öffentlichkeit waren denn auch zwiespältig. Einerseits wurden
die Fusion und auch die Umstrukturierungen als richtige Schritte für die Erhaltung der
Konkurrenzfähigkeit im globalisierten Finanzmarkt anerkannt, andererseits
protestierten nicht nur die Gewerkschaften und die Linke gegen den geplanten
Stellenabbau. Von der SP und dem SGB in mehreren Städten organisierte
Protestkundgebungen vermochten allerdings insgesamt nur rund 1'000 Personen zu
mobilisieren. Die SP meldete sich in der Dezembersession des Nationalrats während
der Fragestunde mit neun Interventionen zu den sozialen Folgekosten der Entlassungen
und zu den befürchteten Steuerausfällen zu Wort. Bundesrat Delamuraz appellierte an
die soziale Verantwortung der beiden Banken und gab im weiteren zu bedenken, dass
rechtliche Vorbehalte nur unter wettbewerbsrechtlichen, nicht aber wirtschafts- oder
sozialpolitischen Aspekten zulässig seien. In Basel–Stadt, wo der Bankverein bisher
seinen Hauptsitz hatte, zeigte man sich besonders besorgt um die Steuerausfälle, die
durch die Wahl Zürichs als alleinigen Hauptsitz für die neue UBS entstehen würden.
Sowohl die Regierung von Basel–Stadt als auch Ständerat Rhinow (fdp, BL) – mit einer
parlamentarischen Initiative – forderten die Abschaffung der rechtlichen Bestimmung,

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
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dass eine Aktiengesellschaft nur einen Hauptsitz haben kann. Mit dieser Revision
könnte der Vorschlag der UBS realisiert werden, ihren Hauptsitz sowohl in Basel als
auch in Zürich zu haben. 29

Die Sucharbeit des Volcker-Komitees nach nachrichtenlosen Konten bei Schweizer
Banken und nach Anspruchsberechtigten wurde fortgesetzt. Im Sommer waren im
Auftrag dieses Komitees 375 meist ausländische Revisoren, im Herbst gar deren 420 mit
der Überprüfung von Kontenbeständen schweizerischer Banken beschäftigt. Die
gesamten Kosten dieser für das Image der Banken als sehr wichtig erachteten Operation
wurden auf CHF 150 Mio. geschätzt. Die Ermittlung von Berechtigten für die rund 5'000
nachrichtenlosen Konti ausländischer Inhaber, deren Namen die Banken im Vorjahr auf
Listen international publiziert hatten, wurde ebenfalls fortgesetzt. Nachdem knapp
10'000 Ansprüche eingegangen waren, konnten von den total CHF 78 Mio. deren 5.5
Mio. zugewiesen werden, dabei betrug der Anteil von Geldern von Holocaustopfern
weniger als 20 Prozent. 30

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 18.11.1998
HANS HIRTER

Rund sechs Monate nach dem grundsätzlichen Vergleich der beiden Schweizer
Grossbanken Crédit Suisse und UBS mit den jüdischen Klägern regelten die beiden
Seiten auch die Details des Übereinkommens. Die USD 1.25 Mia. sollen an folgende,
nicht auf Juden beschränkte Personenkategorien verteilt werden:
Anspruchsberechtigte für nachrichtenlose Konten – Personen, deren Vermögenswerte
von den Nazis beschlagnahmt worden und zu schweizerischen Institutionen gelangt
sind – Zwangsarbeiter in Firmen mit Geschäftbeziehungen zu Schweizer Banken –
Zwangsarbeiter in Firmen mit Schweizer Hauptsitz – an der Schweizer Grenze
zurückgewiesene und später in Konzentrationslager deportierte Personen. Im Sommer
wurde weltweit in Zeitungsinseraten die eventuell Berechtigten aufgerufen, ihre
Ansprüche anzumelden. Gleichzeitig wurden auch Personen, die mit dem Vergleich
nicht einverstanden sind, und die privatrechtlich gegen Schweizer Institutionen klagen
wollen, aufgefordert, sich beim New Yorker Richter Korman zu melden. Knapp 300
Personen machten von dieser „opting out-Klausel“ Gebrauch, während rund 450'000
Forderungen anmeldeten. Kormann erteilte Ende November den Auftrag, einen
Verteilplan zu entwerfen. 31

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 29.11.1999
HANS HIRTER

Der mit der Suche nach nachrichtenlosen Konten bei Schweizer Banken beauftragte
„Volcker-Ausschuss“ konnte die von internationalen Treuhandfirmen durchgeführte
kostspielige Durchforstung der Archive und Kontenlisten abschliessen. Aufgrund von
Indiskretionen entstand vor der auf November angekündigten Publikation des
Schlussberichts eine Kontroverse in den Medien. Während eine internationale Agentur
verbreitete, dass 48 000 nachrichtenlose Konten von Holocaustopfern gefunden
worden seien, präzisierten Schweizer Medien, dass in dieser Zahl auch 34 000
geschlossene, also nicht nachrichtenlose Konten enthalten sind. Von den verbleibenden
14 000 habe sich bei 2800 eine Übereinstimmung mit Namen auf der Liste der
Holocaustopfer ergeben. Am 6. Dezember präsentierte die Volcker-Kommission in
Zürich ihren Schlussbericht. Die Zahlen sahen darin nochmals etwas anders aus. In
einem Eliminationsverfahren war die Kommission – d.h. die von ihr beauftragten rund
650 Spezialisten – auf 53 886 Konten mit ungeklärtem Schicksal gestossen, bei welchen
ein Zusammenhang mit Holocaust-Opfern nicht ausgeschlossen werden kann. Rund
3200 davon stimmen mit Namen der Holocaustopferliste der Yad Vashem Gedenkstätte
in Jerusalem überein und waren bis mindestens 1955 nachrichtenlos. Bei weiteren 7000
stehen zwar die Namen nicht in der Liste, andere Charakteristika (Wohnort in einem
Staat der Achsenmächte oder besetzten Gebiet und zehn Jahre Nachrichtenlosigkeit
nach Kriegsende) lassen jedoch die Vermutung zu, dass es sich um Holocaustopfer
gehandelt haben könnte. Die restlichen 43 000 Konti sind solche, die zwischen 1933
und 1945 von Bewohnern der Staaten der Achsenmächte oder von ihnen besetzten
Gebieten eröffnet und seither wieder geschlossen worden sind. Rund 31 000 davon
lauteten auf Namen, die auch in der Liste der Holocaustopfer erscheinen; davon war
bei rund der Hälfte die Übereinstimmung exakt, bei der anderen Hälfte ungefähr. Die
übrigen 12 000 Konti wurden zwischen 1933 und 1945 von Ausländern eröffnet, bei
denen sich nicht nachweisen lässt, dass sie aus einem der Staaten der Achsenmächte
oder einem besetzten Gebiet stammen und deren Namen nicht mit solchen der
Holocaustopferliste übereinstimmen. Über den Wert der Konten der verschiedenen
Kategorien machte der Bericht keine konkreten Angaben. Aus den Schätzungen war
aber ersichtlich, dass er – auch bei einer Anpassung an heutige Geldwerte und
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Verzinsung – die von Kritikern der Banken genannten Milliardensummen bei weitem
nicht erreicht. 32

Von den gut 53'000 Konti waren zum Zeitpunkt der Untersuchung nur 2726 noch offen
und damit nachrichtenlos; bei den geschlossenen Konti liessen sich grösstenteils
(36'000) die Gründe für die Aufhebung nicht mehr rekonstruieren. Im weiteren
befinden sich rund 12'000 darunter, bei welchen die Gebühren die Erträge überstiegen
haben, und die deshalb in gebührenfreie Sammelkonti überwiesen wurden. Weiterer
Abklärung bedürfen diejenigen geschlossenen Konti, welche auf Anweisung der Inhaber
an die Behörden anderer Staaten ausbezahlt worden sind, und die 980 Konten, die
zugunsten der Bank aufgelöst wurden, ohne dass ersichtlich ist, ob die Bank das Geld in
die eigene Tasche gesteckt oder später sich meldenden Berechtigten oder karitativen
Organisationen übergeben hat.

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 06.12.1999
HANS HIRTER

Die Volcker-Kommission empfahl der Eidgenössischen Bankenkommission, die Namen
von gut 25'000 Kontoinhabern zu publizieren, da sich darunter Holocaustopfer
befinden könnten. Es handelt sich dabei um die Konten der beiden ersten oben
erwähnten Kategorien und die rund 15'000 inzwischen aufgelösten Konti, bei denen der
Name des Inhabers genau mit einem Namen in der Opferliste übereinstimmt.
Grundsätzlich stellte die Volcker-Kommission den Banken ein gutes Zeugnis aus. Es
hätten sich keine Hinweise auf systematische Veruntreuung von Guthaben von
Holocaustopfern, Vernichtung von Akten oder Diskriminierung ihrer Erbberechtigter
finden lassen. In Einzelfällen habe es allerdings bei gewissen Banken fragwürdige und
unlautere Praktiken gegeben. Insbesondere sei sie auf 49 Fälle gestossen, in denen die
Banken den Erben von Opfern ungenügende oder falsche Informationen gegeben
hätten. 33

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 06.12.1999
HANS HIRTER

Da auch in Zukunft Probleme mit nachrichtenlosen Konten entstehen können, machte
die Bankiervereinigung Vorschläge für eine gesetzliche Regelung mit zusätzlichen
brancheninternen Vorschriften. Auf Gesetzesebene soll eine Ablieferung an den Staat
oder an eine gemeinnützige Institution nach einer nachrichtenlosen Frist von 30 bis 40
Jahren eingeführt werden. Als nachrichtenlos soll eine Anlage bereits dann gelten, wenn
die Inhaber nicht mehr kontaktiert werden können. Derartige Konten sollen von den
Banken weiterhin bewirtschaftet werden und alle Akten müssten über die gesetzliche
Frist von zehn Jahren hinaus aufbewahrt werden. 34

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.1999
HANS HIRTER

Ende Februar, gut zwei Monate nach der Präsentation des Abschlussberichts, löste sich
das für die Abklärung des Umgangs von Schweizer Banken mit Geldern von Holocaust-
Opfern eingesetzte sogenannte Volcker-Komitee auf. Zu regeln blieb noch die Frage
nach dem Umfang der zu errichtenden Datenbank über Schweizer Bankkonten aus der
Zeit des 2. Weltkriegs. Ursprünglich war von amerikanischer Seite verlangt worden, dass
diese Datenbank sämtliche 4,1 Mio. Konten, die damals auf Schweizer Banken eröffnet
worden waren, umfassen soll. Der für den Vergleich mit den Grossbanken zuständige
New Yorker Richter Kormann hatte diese Position übernommen. Die Eidgenössische
Bankenkommission hatte hingegen nur die Aufnahme derjenigen rund 46 000 Konten
erlaubt, bei welchen das Volcker-Komitee einen möglichen oder wahrscheinlichen
Zusammenhang mit Holocaust-Opfern nicht ausschloss. Als Kompromiss boten die
beiden Grossbanken an, dass sie ihre eigenen Datenbanken mit 2,1 Mio. Konten aus
dieser Zeit für die Abklärung von weiteren berechtigten Ansprüchen zur Verfügung
stellen würden. Damit gab sich die Gegenseite zufrieden, und Richter Kormann hiess
den Vergleich Ende Juli endgültig gut. Einen guten Monat später lag auch der
Verteilungsplan für die 1,25 Mia. US-$ vor. 35

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 12.09.2000
HANS HIRTER

Da auch in Zukunft Probleme mit nachrichtenlosen Konten entstehen können, waren
1997 Vorarbeiten für eine rechtliche Regelung dieses Bereichs eingeleitet worden. Im
Sommer 2000 wurde ein Vorentwurf zu einem neuen Gesetz in die Vernehmlassung
gegeben. Dieser sieht vor, dass Banken und Versicherungen aktiv nach Konto- resp.
Policeninhabern suchen müssen, wenn sie während acht Jahren keine Nachrichten
mehr erhalten haben. Bleibt die Suche erfolglos, so sind die Namen der Inhaber einer
zentralen Meldestelle anzugeben, welche später Berechtigten, die nach allfälligen

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 11.10.2000
HANS HIRTER
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Guthaben suchen, Auskunft erteilen kann. Nach fünfzig Jahren sollen nachrichtenlose
Vermögen an den Bund gehen. Diese neuen Bestimmungen fanden nur bei der SP
uneingeschränkte Unterstützung. Für die Bankiervereinigung und die SVP wären
Rahmenbestimmungen ausreichend und namentlich die Schaffung einer Meldestelle
der Wirtschaft zu überlassen. Die Banken selbst ersetzten ihre 1995 erlassenen
Richtlinien durch eine modernere Fassung. 36

Die Bankiervereinigung reagierte negativ auf die Ende 2003 von den bürgerlichen
Abgeordneten der beiden Parlamentskammern praktisch einstimmig gutgeheissenen
Vorstösse für die Verankerung des Bankgeheimnisses in der Bundesverfassung. Eine
solche zusätzliche rechtliche Absicherung erachtete sie als überflüssig. Zudem wäre es
ihrer Ansicht nach für den Ruf des schweizerischen Finanzplatzes wenig nützlich,
darüber einen Abstimmungskampf durchzuführen und der Linken eine breite und
international gut beachtete Plattform für ihre Kritik an den schweizerischen Banken
und dem Bankgeheimnis zu geben. 37

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 19.02.2005
HANS HIRTER

Von der Krise auf dem amerikanischen Hypothekenmarkt war auch die schweizerische
Grossbank UBS massiv betroffen. Zum Verhängnis wurde ihr ein übergrosses
Engagement im hochriskanten Markt mit bonitätsmässig schlecht abgesicherten
Immobilienhypotheken in den USA (so genannter Subprime-Markt). Im dritten
Jahresquartal musste die UBS rund 5 Mia Fr. abschreiben und einen Verlust von rund
700 Mio Fr. ausweisen. Im Dezember gab sie bekannt, dass sie im vierten Quartal
nochmals 11 Mia Fr. habe abschreiben müssen. Die andere schweizerische Grossbank,
die CS, sah sich zwar auch zur Abschreibung von einigen Milliarden gezwungen, war
aber insgesamt von der Krise weniger betroffen. Im Nationalrat versuchte die Linke in
der Dezembersession vergeblich, aus diesem Anlass eine Diskussion über die Rolle der
Banken in der schweizerischen Volkswirtschaft und über die Notwendigkeit strenger
Regeln und Kontrollen für den Finanzmarkt auf die Traktandenliste zu setzen. Ihr
Wunsch nach der dringlichen Behandlung einer Interpellation der SP-Fraktion fand
keine Mehrheit. Immerhin kam die internationale Bankenkrise im Nationalrat in der
Fragestunde vom 17. Dezember doch noch zur Sprache. 38

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 17.12.2007
HANS HIRTER

Von der Krise auf dem amerikanischen Hypothekenmarkt und den daraus entstandenen
Erschütterungen der Finanzmärkte waren alle international tätigen Schweizer Banken,
insbesondere aber die Grossbank UBS massiv betroffen. Der Verlust im Geschäftsjahr
2007 hatte 4,4 Mia Fr. betragen und stieg im ersten Quartal 2008 auf 11,5 Mia Fr. Bei
ihren Wertpapierbeständen, namentlich bei Titeln aus dem US-Hypothekengeschäft,
musste die UBS bis Januar 2008 rund 21 Mia Fr. und nach dem ersten Quartal nochmals
19 Mia Fr. abschreiben. Die andere Grossbank, die CS, hatte 2007 mit einem
Konzerngewinn von 8,5 Mia Fr. abgeschlossen, musste dann aber 2008 auch erhebliche
Wertberichtigungen vornehmen. 39

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.01.2008
HANS HIRTER

Der Bundesrat und die Bankenvertreter wiesen zuerst lange Zeit auf die gesunde
Struktur der beiden Grossbanken UBS und CS und ihre ausreichende Kapitaldecke hin.
Die Nationalbank ihrerseits half, wie andere Notenbanken auch, mit Liquiditätsspritzen
für die Geschäftsbanken aus. Wie viele andere Staaten, deren Immobilienmärkte
ebenfalls gesund finanziert waren, ergriffen die schweizerischen Behörden bis in den
Herbst hinein keine besonderen Massnahmen zur Stützung der Banken. Mitte
September, nach dem Zusammenbruch der amerikanischen Bank Lehman Brothers und
dem massiven Kurssturz an den Aktienbörsen, verstärkte die Nationalbank ihre
Bemühungen zur Sicherung der Liquidität der Geschäftsbanken. Gleichzeitig häuften
sich die Forderungen, namentlich der politischen Linken, nach staatlichen
Interventionen. Aber auch nachdem die EU-Staaten den Einlegerschutz für Bankkunden
massiv verbessert hatten, sah der Bundesrat noch keinen Anlass zum Handeln. Er
kündigte allerdings an, dass er diverse Massnahmen vorbereitet habe und sie wenn
nötig auch beschliessen werde. Wirtschaftsministerin Leuthard versicherte, dass man
eine Grossbank wie die UBS nicht werde untergehen lassen. An ihrer
ausserordentlichen Generalversammlung anfangs Oktober erweckte die UBS den
Eindruck, dass „das Schlimmste überstanden“ sei. 40

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 02.10.2008
HANS HIRTER
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Unter besonderen Druck geriet die schweizerische Grossbank UBS in den USA. Dort
hatte Ende 2007 ein Immobilienmakler im Rahmen einer Untersuchung der US-
Steuerbehörde IRS zugegeben, mit Hilfe von Angestellten der UBS Hunderte von
Millionen Dollar vor den Steuerbehörden versteckt zu haben. Im Rahmen der
Abklärungen gegen die UBS verhafteten die amerikanischen Behörden einen aktuellen
und einen früheren UBS-Mitarbeiter. Letzterer trat als Kronzeuge auf und gab den
Behörden ausführlich Auskunft über die Mittel, mit welchen UBS-Angestellte
amerikanische Kunden bei der Steuerhinterziehung und -umgehung unterstützt hatten.
Nach diplomatischen Bemühungen der Schweiz, welche befürchtete, dass die UBS
unter dem Druck einer Lizenzverweigerung die Kundenbeziehungen offen legen könnte
und damit gegen schweizerisches Recht verstossen würde, reichten die US-Behörden
bei der Schweiz ein ordentliches Rechtshilfegesuch ein. Das Tempo, das die Schweiz
bei der Behandlung dieses Gesuchs anschlug, erschien den Amerikanern jedoch als zu
zögerlich. Ende 2008 verlangten sie ultimativ den Abschluss dieses
Rechtshilfeverfahrens bis Anfang 2009. 41

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 14.11.2008
HANS HIRTER

Als besonders stossend empfand ein Teil der Öffentlichkeit, dass die UBS, welche der
Staat im Vorjahr mit Riesensummen vor dem Untergang bewahrt hatte, ihren
Mitarbeitern für das Geschäftsjahr 2008, in welchem sie einen Verlust von knapp 20
Mia Fr. ausgewiesen hatte, Boni im Umfang von rund 2 Mia Fr. ausbezahlte. Die Finma
hatte diese Zahlungen mit dem Argument bewilligt, dass diese zum Teil vertraglich
geschuldet seien und bei einem Verzicht auf Boni gute Mitarbeiter die Bank verlassen
würden. Von den politischen Parteien forderte zuerst die SP staatlich verordnete
Höchstlöhne für die Spitzenmanager der Grossbanken. Später zog auch die SVP nach,
was allerdings parteiintern nicht unbestritten war. 42

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 17.02.2009
HANS HIRTER

Am 13. März beschloss der Bundesrat seine neue Strategie zur Bewältigung der Krise im
Zusammenhang mit den fortgesetzten Angriffen aus dem Ausland auf das
schweizerische Bankgeheimnis. Demnach werde sich die Schweiz vorbehaltlos an die
OECD-Standards (konkret ging es um Art. 26 des Musterabkommens der OECD für
Doppelbesteuerungsabkommen) halten und in Zukunft auch in Fällen von qualifizierter
Steuerhinterziehung von im Ausland wohnenden Personen mit schweizerischen
Bankkonten Amtshilfe leisten. Zuvor waren bereits Belgien, Liechtenstein und andere
wegen ihres Bankgeheimnisses unter Druck geratene Staaten auf diese Linie
eingeschwenkt; Luxemburg und Österreich taten diesen Schritt gleichzeitig mit der
Schweiz. Diese Lockerung gelte gemäss Bundesrat allerdings nur für konkrete, mit
einem Verdacht belastete Einzelfälle und nicht für „fishing expeditions“ ausländischer
Steuerbehörden. Entsprechende Doppelbesteuerungsabkommen würden in den
nächsten Monaten ausgehandelt. Ein automatischer Informationsaustausch mit
ausländischen Steuerbehörden komme hingegen nicht in Frage und für im Inland
wohnende Bankkunden bleibe das Bankgeheimnis bei Steuerhinterziehung weiterhin in
Kraft.

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 13.03.2009
HANS HIRTER

Die Reaktionen der politischen Parteien fielen unterschiedlich aus. Die SP begrüsste
den Schritt des Bundesrates als längst überfällig und sprach sich für eine Ausdehnung
auch auf inländische Bankkunden aus. Auf der anderen Seite warf die SVP der
Landesregierung Verrat an den Bankkunden und Kapitulation vor einer ausländischen
Erpressung vor. FDP und CVP rieten dazu, zuerst die Umsetzung in neuen
Doppelbesteuerungsabkommen und die konkreten Auswirkungen abzuwarten. Sowohl
der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse als auch die Bankiervereinigung stellten
sich hinter den Bundesrat. 43

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 14.03.2009
HANS HIRTER

Die Unruhe rund um den Finanzplatz Schweiz belebte den Ratsbetrieb auch ausserhalb
der Staatsvertragsfrage und des bundesrätlichen Ansinnens, das Parlament über den
Planungsbeschluss in die Pflicht zu nehmen und der Finanzplatzdebatte eine
strategische Richtung zu geben. Der bunte Strauss an Vorstössen, deren Beratung im
Berichtsjahr noch ausstand, lässt sich thematisch zu vier Gruppen zusammenfassen.
Zwei Vorlagen zielten erstens auf die Aufgaben der Finma als Aufsichts- und
Regulierungsbehörde. Zur Senkung des von den grossen Finanzinstituten ausgehenden
Systemrisikos wurden zweitens Massnahmen wie eine Vergütungsobergrenze für Kader
von Banken, die staatliche Unterstützung erhielten, eine obligatorische

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 01.12.2010
SUZANNE SCHÄR
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Finanzrisikoversicherung für Banken und Versicherungen oder die Auferlegung der
Kosten für Amtshilfeverfahren, wahlweise auf die verursachenden Firmen oder die
verantwortlichen strategischen und operativen Kader vorgeschlagen. Unzufrieden mit
den bisher ergriffenen Massnahmen zur Stabilisierung des Finanzplatzes
(Doppelbesteuerungsabkommen nach OECD-Standard in der Form einer
Abgeltungssteuer), lancierte das linke Lager drittens diverse Vorstösse, über die der
Bund zu einer sogenannten Weissgeld- oder Qualitätsstrategie und damit zur Abkehr
vom fiskalischen Bankgeheimnis verpflichtet werden sollte. Aus der SVP-Fraktion
schliesslich stammten Motionen, welche die Angriffe auf das Bankgeheimnis über eine
enge Auslegung der völkerrechtlichen Verpflichtungen der Schweiz oder mit der
Androhung von Wirtschaftssanktionen zu parieren suchen. 44

Der Staatsvertrag in Sachen DBA/UBS regelte zwar nur den Einzelfall UBS, sah aber im
Sinne eines Präzedenzfalls Verhandlungen über ein ähnliches Abkommen vor, sollte eine
weitere Unternehmung in vergleichbarem Ausmass („gleiches Handlungsmuster unter
gleichen Umständen“) US-Recht gebrochen haben wie die UBS. Ein solches Abkommen
hätte bei entsprechendem Abschluss ebenfalls rückwirkende Datenlieferung im
Zusammenhang mit fortgesetzter, schwerer Steuerhinterziehung ausgelöst. Die USA
nutzten diese Präzedenzwirkung um im Berichtsjahr Druck auf die ebenfalls
systemrelevante Credit Suisse (CS) aufzubauen. Die US-Behörden beschuldigten die
Bank, ähnlich wie die UBS gehandelt zu haben und forderten sie dazu auf, ebenfalls
rückwirkend, Kundendaten zu liefern. Weil im Bundesbeschluss vom September 2010
betreffend rückwirkende Datenlieferungsoption nur der Einzelfall UBS erfasst war, hätte
eine entsprechende Anwendung des genannten Passus erneut via Staatsvertrag und
Absegnung durch das Parlament erfolgen müssen. Dies löste unter allen grossen
Parteien starken Wiederstand aus, wenngleich anerkannt wurde, dass eine US-
Strafklage gegen die CS ebenfalls existenzbedrohendes Ausmass annehmen würde. Der
Bundesrat schloss einen neuerlichen Staatsvertrag mit rückwirkender Amtshilfe
dezidiert aus, weil er das Verhalten der CS als ungleich weniger gravierend einstufte als
jenes der UBS. Dabei äusserte er rechtsstaatliche Bedenken bezüglich der Rückwirkung.
Genannter Passus konnte nur bis zur Erfüllung des UBS-Staatsvertrags angewendet
werden, was zum Zeitpunkt der US-Drohungen schon fast vollständig der Fall war
(vollständig spätestens ab September 2011). Weil der Bundesrat eine erneute
Anwendung von Notrecht kategorisch ausschloss, schien es jedoch ungeachtet der
Vorgeschichte möglich, dass die Schweiz erneut den Weg via Staatsvertrag nehmen
musste, wenn entsprechender Druck aus den USA im Falle der CS stark und glaubwürdig
ansteigen würde. 45

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 06.09.2011
FABIO CANETG

Im Frühjahr 2011 lancierte Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf die Diskussion zur
Übernahme der in absehbarer Zeit erneut überarbeiteten OECD-Standards für
Amtshilfe in Steuersachen (OECD Musterabkommen für
Doppelbesteuerungsabkommen), wonach Amtshilfe auch für Gruppenanfragen ohne
spezifische Namensnennung und aufgrund von Verhaltensmustern möglich sein soll,
sofern der Bank „aktives, schuldhaftes Verhalten“ angelastet werden kann. Bundesrätin
Widmer-Schlumpf argumentierte, dass nach der ersten Anerkennung des OECD-
Amtshilfestandards eine Nichtübernahme der angepassten Standards international
kaum akzeptiert würde. Deshalb sprach sie sich für eine entsprechende Anpassung der
in der Zwischenzeit abgeschlossenen DBA rückwirkend per Änderungsdatum (USA:
September 2009) aus. Rechtsexperten wiesen darauf hin, dass das
Bundesverwaltungsgericht in einem Urteil vom März 2009 Gruppenanfragen erlaubt
habe, weshalb eine Anpassung des DBA rechtlich nicht nötig sei. Nach anderer Meinung
wurde entsprechender Gerichtsbeschluss auf Basis des DBA mit den USA von 1996
gefällt, was nicht impliziere, dass Gruppenanfragen auch auf Basis des neuen DBA mit
den USA von 2009 möglich sein würden. Der Bundesrat erachtete es aber, abgesehen
von der rechtlichen Notwendigkeit, als angezeigt, dass Parlament über die
Auslegeregelung befinden zu lassen, weil die neue Auslegung der bisher vom Bundesrat
kommunizierten Position teilweise widerspräche. 46

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 21.09.2011
FABIO CANETG
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Die USA verschärften ab Dezember 2011 den Druck auf den Schweizer Finanzplatz
erneut. Sie forderten zusätzlich zu den bereits erhaltenen anonymisierten statistischen
Angaben zu US-Kundenbeziehungen in der Schweiz unter anderem Informationen
bezüglich Korrespondenz mit und über die US-Kunden und die Bezahlung einer Busse in
der Grössenordnung von nun CHF 3 Mia. (Summe für den gesamten Finanzplatz).
Abkommen dieser Form wurden elf Schweizer Banken individuell unterbreitet, womit
sich die Krise von einer Globallösung (Vergangenheitsbewältigung für den gesamten
Finanzplatz) wegbewegte. Die Erfüllung der Bedingungen hätte für das einzelne Institut
Klagefreiheit bedeutet, nicht aber für den gesamten Finanzplatz. 47

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 20.12.2011
FABIO CANETG

Der zweite Bereich des US-Steuerstreits betraf die rund ein Dutzend in ein
strafrechtliches Verfahren verwickelten Banken, die vornehmlich unbeobachtet von
der Öffentlichkeit versuchten, ein individuelles Abkommen mit den US-Behörden
abzuschliessen. Auf Druck der Amerikaner lieferten mindestens fünf Banken im
Jahresverlauf Mitarbeiterdaten in die USA: Der Bundesrat hatte diese Handlung auf
Basis von Artikel 271 StGB bewilligt. Die irritierten Bankmitarbeiter klagten darauf ihre
Arbeitgeber wegen Verletzung der Fürsorgepflicht an, worauf diese die Verantwortung
an den Bundesrat abschoben. Dieser hielt wiederum fest, dass seine Bewilligung zur
Datenlieferung nur vor möglicher strafrechtlicher, jedoch nicht vor zivilrechtlicher
Verfolgung befreiende Wirkung entfaltete. Tatsächlich enthielt die Bewilligung des
Bundesrats den ausdrücklichen Hinweis auf die zivilrechtlichen Verpflichtungen der
Banken aus ihren Arbeitsverhältnissen. Das Vorgehen des Bundesrats erntete trotzdem
sowohl juristische als auch politische Kritik.

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 04.04.2012
FABIO CANETG

Die absehbare Einführung der US-Regulierungen des Foreign Account Tax Compliance
Act (FATCA) beschäftigte im Berichtsjahr weniger das Parlament als vielmehr die
Schweizer Diplomatie. In seiner ursprünglichen Form sah FATCA für alle potenziell in
den USA steuerpflichtigen Kunden eine Datenmeldung an die US-Steuerbehörde (IRS)
durch die betreuenden Finanzintermediäre vor. Im Falle einer Nicht-Zustimmung zur
Datenmeldung durch einen betroffenen Kunden sollten alle US-Zahlungen an diesen
sogenannt „unkooperativen“ Kunden mit eine Quellsteuer von 30% belegt werden.
Zusätzlich waren in diesem Fall die Einfrierung der betroffenen Kundengelder und die
anschliessende Saldierung der entsprechenden Konti vorgesehen. Von der Meldepflicht
ausgenommen werden sollten unter anderem Lokalbanken, deren Kunden zu
mindestens 98% aus dem Inland stammten. Diese Institute wurden a priori als FATCA-
konform angesehen. International stiess FATCA wegen seiner extraterritorialen Wirkung
auf Kritik, vor allem weil die Regelung häufig im Konflikt mit den lokalen
Rechtsordnungen stand. Zusätzlich bemängelten Finanzverbände die
unverhältnismässig hohen Kosten der Umsetzung. Für die Schweiz war besonders
stossend, dass kaum eine Lokalbank mindestens 98% Schweizer Kundenbeziehungen
unterhielt, weil viele Banken Kunden im grenznahen Ausland betreuten. Derweil wurden
den EU-Finanzinstituten die Bürger sämtlicher Mitgliedsstaaten als inländische Kunden
angerechnet. Das bilaterale Abkommen zwischen der Schweiz und den USA, das Ende
2012 paraphiert wurde, sah für den Schweizer Finanzplatz verschiedene
Erleichterungen bei der Umsetzung von FATCA vor. Unter anderem wurde die
Meldungspflicht von potenziell in den USA steuerpflichtigen Personen auf 1.1.14
verschoben. Zusätzlich wurden Sozialversicherungen, Pensionskassen sowie Sach- und
Schadenversicherungen von FATCA ausgenommen. Lokalbanken, deren Kunden zu
mindestens 98% aus der Schweiz oder der EU stammten, wurden ebenfalls als a priori
FATCA-konform angesehen, was einer faktische Ausnahme von der Meldepflicht
entsprach und den befürchteten Wettbewerbsnachteil gegenüber Finanzintermediären
aus dem EU-Raum abwendete. Im Gegenzug wurde den Schweizer Lokalbanken
verboten, US-Kundengelder abzulehnen. Die wichtigste Regelung betraf jedoch die
Datenlieferung an die USA, weil diese nach ursprünglichem Abkommen im Konflikt mit
dem schweizerischen Bankkundengeheimnis gestanden hätte. Der Vertrag sah vor, dass
Schweizer Finanzintermediäre direkt Kundeninformationen in die USA übermitteln
sollten, falls der Kunde der Datenlieferung zustimmte. Andernfalls war, im Gegensatz
zur erlassenen FATCA-Regelung, weder ein Quellsteuerabzug auf US-Wertschriften
noch die Schliessung der betroffenen Kundenkonti vorgesehen. Allerdings
verpflichteten sich die Finanzdienstleister in diesem Fall dazu, aggregierte
Informationen zu den unkooperativen Kunden an die USA zu übermitteln, worauf diese
ein Amtshilfegesuch an die Schweizer Behörden stellen konnten (Gruppenanfrage mit
spezifischen Verhaltensmuster, in diesem Falle die Nicht-Zustimmung zur Offenlegung
der Konti). Die Schweizer Behörden konnten darauf die Herausgabe der

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
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FABIO CANETG
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Kundeninformationen verfügen. Bundesrätin Widmer-Schlumpf anerkannte, dass die
gefundene Lösung zwar formell keinem automatischen Informationsaustausch
entsprach, faktisch diesem aber sehr nahe kam. Für die internationale
Verhandlungsposition bezüglich des von der Schweiz gegenüber dem automatischen
Informationsaustausch bevorzugten Abgeltungssteuerkonzepts war es offentsichtlich
wichtig, formell keinem automatischen Informationsaustausch zuzustimmen. Dies
scheint mit ein Grund zu sein, weshalb die Schweiz auf Reziprozität verzichtete, also
von den USA keine Datenlieferungen zu in der Schweiz steuerpflichtigen Personen
erhalten wollte. Mit dem FATCA-Vertrag setzen sich die eidgenössischen Räte ab 2013
auseinander. 48

Nach dem Scheitern des Abgeltungssteuerabkommens mit Deutschland war am
Jahresende ungewiss, ob das Konzept der Abgeltungssteuer Zukunft haben würde. Zwar
konnte mit verschiedenen Ländern ein Abgeltungssteuerabkommen geschlossen
werden, andererseits schien sich abzuzeichnen, dass in Europa der Trend in Richtung
eines automatischen Informationsaustauschs gehen würde, unter anderem weil das
deutsche Parlament nicht von der Abgeltungssteuer überzeugt werden konnte.
Zusätzlich stärkte die Umsetzung von FATCA in Luxemburg und Österreich – beide
Länder blockierten die Einführung eines automatischen Informationsaustauschs in der
EU – die Verhandlungsposition anderer EU-Länder, die den Informationsaustausch
einführen wollten. Dies, weil die EU eine Meistbegünstigungsklausel kannte und FATCA
faktisch zu einem Informationsaustausch führte. Am Jahresende äusserte sich
Bundesrätin Widmer-Schlumpf dahingehend, dass eine Diskussion um den
Informationsaustausch auch für die Schweiz kein Tabu sein dürfe. Dafür wurde sie von
den Vertretern der bürgerlichen Parteien scharf kritisiert. 49

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 21.12.2012
FABIO CANETG

Per 1. September 2015 wurde die Postfinance als fünftes Bankinstitut (nach UBS, CS,
ZKB, Raiffeisen) von der SNB als systemrelevant eingestuft. Begründet wurde dieser
Schritt mit der derart starken Stellung der Postfinance im Einlagengeschäft und im
Zahlungsverkehr, dass im Falle eines Konkurses der Postfinance grosse
volkswirtschaftliche Schäden entstehen würden. Als Folge ihrer Systemrelevanz muss
die Postfinance strengere Vorgaben erfüllen, etwa im Bereich des Eigenkapitals. 50

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 01.09.2015
NICO DÜRRENMATT

Nach dem Willen des Ausschusses für Bankensicherheit der Bank für internationalen
Zahlungsausgleich (BIZ) sollen bankinterne Berechnungsmethoden für das zu haltende
Eigenkapital eingeschränkt oder für einzelne Anlagebereiche (Kredite an andere Banken
und Grossunternehmen, Anlagen in Aktien) gänzlich verboten werden. Die
Einschränkung soll zum einen über sogenannte "Input floors" erfolgen, die
Mindestlimiten für die von den Banken in ihren Berechnungsmodellen verwendeten
Parametern definieren; zum anderen sollen "Output floors" dafür sorgen, dass die von
den Banken selber berechneten Eigenkapitalanforderungen nicht allzu stark von jenen
Werten abweichen, die unter Verwendung von Standardmodellen errechnet worden
wären. 
Obwohl die BIZ betonte, mit den geplanten Massnahmen keine generelle Erhöhung der
Eigenkapitalanforderungen implementieren zu wollen, dürften sich die
Eigenkapitalanforderungen insbesondere für jene Banken stark erhöhen, die bis anhin
stark auf eigene, eher unvorsichtige Berechnungsmodelle gesetzt haben. Entsprechend
stark dürfte der Widerstand jener Institute gegen die geplanten Neuerungen ausfallen. 51

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 07.04.2016
NICO DÜRRENMATT

Gut drei Monate nach dem Fall BSI wurde eine weitere Schweizer Bank von ihren
getätigten Geschäften im Zusammenhang mit dem malaysischen Staatsfonds 1MDB
eingeholt: Die Zentralbank Singapurs entzog der Privatbank Falcon mit sofortiger
Wirkung ihre Lizenz und verfügte damit deren Schliessung im Stadtstaat. Überdies
verhängte sie eine Busse von umgerechnet rund CHF 3,7 Mio. gegen die Falcon. Der
Bank wurden grobe Verfehlungen gegen die lokalen Geldwäschereibestimmungen sowie
„unstatthaftes Verhalten" vorgeworfen, was auf unkooperatives Verhalten bis hin zu
Verschleierungsversuchen durch die Bank hindeutete. Auch die Schweizer
Bankenaufsicht Finma wurde im Falle Falcon aktiv: Sie zog unrechtmässig erworbene
Gewinne in der Höhe von CHF 2,5 Mio. ein, eröffnete Enforcement-Verfahren gegen
zwei ehemalige Manager der Falcon, untersagte während dreier Jahre neue
Geschäftsbeziehungen zu politisch exponierten Personen und verfügte Massnahmen,

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 11.10.2016
NICO DÜRRENMATT
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die die Unabhängigkeit des Verwaltungsrats der Bank verstärken sollten. 
Tags darauf eröffnete zudem die Schweizerische Bundesanwaltschaft ein Strafverfahren
gegen Falcon, weil der Verdacht bestand, dass die Bank zu wenig Vorkehrungen
getroffen habe, um Geldwäschereidelikte rund um 1MDB zu verhindern.  
Neben Falcon musste auch die UBS für ihre Vergehen im Fall 1MDB geradestehen: Die
Behörden Singapurs verhängten gegen die Schweizer Grossbank eine Busse in der Höhe
von umgerechnet knapp CHF 1 Mio., weil diese ihre Kontrollpflichten vernachlässigt
habe. 52

PostFinance a annoncé que 500 postes seraient supprimés d'ici à 2020. Une telle
annonce a secoué la population helvétique. Afin de se justifier, PostFinance a
mentionné l'âpreté du marché bancaire, la numérisation, les taux d'intérêts négatifs de
la Banque nationale suisse (BNS) et l'impossibilité de réaliser du crédit hypothécaire.
Des discussions ont été entamées avec les employés. Le verdict tombera fin août. 53

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 06.06.2018
GUILLAUME ZUMOFEN

Etant donné le développement rapide des systèmes de paiement par smartphone et les
données acquises à travers ces systèmes, le paiement par smartphone occupe une
place stratégique pour la place financière helvétique. Or, alors que Apple Pay et
Samsung Pay offrent des solutions aux clients, la Commission de la concurrence
(Comco) soupçonne plusieurs établissements financiers de privilégier la solution de
paiement offerte par l’application Twint. Des perquisitions ont été menées et une
enquête est ouverte. Si les soupçons se confirment, il s’agirait d’une entrave à la
concurrence qui viserait à maintenir stratégiquement un système de paiement par
smartphone helvétique aux dépens de systèmes de paiements étrangers. 54

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 16.11.2018
GUILLAUME ZUMOFEN

En s'appuyant sur des rapports relatifs à l'établissement de bases juridiques pour la
Distributed Ledger Technologie (DLT) et la blockchain, et au risque de blanchiment
d'argent et du financement du terrorisme via des cryptoactifs, le Conseil fédéral a
estimé qu'il n'était pas nécessaire d'établir une Lex Blockchain spécifique. Au
contraire, il estime que les nouvelles technologies doivent être intégrées dans la
législation actuelle. Néanmoins, il considère que des adaptations ponctuelles doivent
être établies, notamment dans le droit sur les marchés financiers, le droit bancaire et le
droit de l'insolvabilité. 55

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 15.12.2018
GUILLAUME ZUMOFEN

Une première enquête de l’Autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA) au
sujet de Pierin Vincenz, ancien directeur de la banque Raiffeisen Suisse, pour conflit
d’intérêts a entraîné des rebondissements à répétition qui ont largement entaché la
réputation de la banque Raiffeisen, troisième banque du pays. La Raiffeisen a donc
commandité un rapport indépendant du professeur Bruno Gehrig pour faire la lumière
sur ces affaires. Le rapport a été publié fin janvier 2019. D’un côté, il souligne l’absence
de preuve de comportement pénalement répréhensible. D’un autre côté, il met en
lumière des failles béantes dans la gestion organisationnelle et le contrôle, ainsi qu’une
culture d’entreprise biaisée. Selon le rapport, ces manquements entraînent non
seulement un correctif financier à hauteur de 300 millions de francs, mais surtout un
préjudice de réputation conséquent. Lors du bilan annuel, la banque a précisé que si
les clients n’avaient pas fui la banque, notamment les sociétaires, la réévaluation des
participations avait impacté négativement le budget. 56

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 22.01.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

A la suite des échecs répétés au Parlement, les Suisses de l’étranger semblent décidés
à porter plainte contre PostFinance pour discrimination au niveau des frais bancaires.
Comme exemple, il est possible de citer un accès limité, notamment aux cartes de
crédit ou aux hypothèques, et des frais supplémentaires sur la tenue d’une relation
bancaire. Le Congrès des Suisses de l’étranger, qui se tiendra en août 2019 à Montreux,
décidera du dépôt de la plainte pour discrimination. 57

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 26.01.2019
GUILLAUME ZUMOFEN
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Grâce à sa loi sur le blanchiment d’argent (LBA), la Suisse a quitté la liste noire des pays
qui ne disposent pas d'une législation sur le blanchiment d'argent suffisamment forte
établie par l’Union européenne (UE). 58

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 14.02.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

L’arrivée de néobanques sur la place financière helvétique fait couler de l’encre et
anime les débats. Le développement de solutions fintech qui misent sur la réduction,
voir même la suppression, des frais de gestion ou de change, et une expérience de
gestion 100 pour cent dématérialisée, semble secouer le monde bancaire. Il est
notamment possible de citer les start-ups Revolut, N26, Neon ou Yapeal. Du côté
helvétique, non seulement ces néobanques risquent de bouleverser le marché de la
banque de détail, mais les solutions fintechs manquent à l’heure actuelle selon les
experts. Ainsi, le Credit Suisse a déjà décidé de s’associer à Revolut. Les futurs
développements de ces nouvelles solutions bancaires seront au cœur de l’évolution du
marché bancaire helvétique. 59

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 18.02.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Le verdict en première instance du procès d’UBS AG en France a donné lieu à une
condamnation record de 3.7 milliards d’euros d’amende. UBS AG a été condamnée pour
«blanchiment aggravé de fraude fiscale» et «démarchage bancaire illégal». Ainsi, la
défense des avocats d’UBS AG, qui prônait l’irrecevabilité et la nullité des procédures et
témoignages, n’a pas été retenue par le Tribunal de grande instance de Paris. Les
avocats d'UBS AG ont contesté le jugement qu’ils considèrent comme
«incompréhensible» et «infondé». Ils ont signifié leur intention d’interjeter appel.
Alors que la question de la stratégie juridique d’UBS a été longuement débattue, les
autorités françaises se sont montrées confiantes face à la décision de faire appel de la
condamnation. 
Cette amende record s’est ensuite invitée dans les débats parlementaires. En effet, la
question de la déductibilité fiscale de cette amende a animé les discussions. Alors
qu’un projet de loi sur le traitement fiscal des sanctions financières (16.076) avait été
revisité par le Conseil des États et le Conseil national, l’amende d’UBS a poussé la
Chambre des cantons à renvoyer l’objet en commission pour clarification de la notion
de bonne foi. 60

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 21.02.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

10 ans après la décision de sacrifier le secret bancaire pour s’aligner sur les pratiques
internationales en matière d’entraide fiscale, la place financière helvétique tire un bilan
positif grâce à une refonte profonde des pratiques. Si l’annonce d’enterrer le secret
bancaire, pilier fondamental de la culture bancaire helvétique, avait secoué fortement
la place financière et la sphère politique, les craintes exprimées semblent s’être
tassées. Si le nombre de banques en Suisse a diminué, passant de plus de 320 à environ
250 établissements, la refonte du secteur, imposée par l’échange automatique de
renseignements (EAR), montre une consolidation de l’expertise helvétique et un
renforcement de la gestion de fortune. En résumé, la place financière helvétique ne
s’est pas écroulée, malgré les menaces brandies par les défenseurs du secret bancaire,
mais s’est remodelée en fonction des contraintes légales induites par la crise financière
de 2008. 61

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 13.03.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Le projet Libra a fait couler beaucoup d’encre depuis l’officialisation de son lancement
en juillet 2019. Cette cryptomonnaie lancée par Facebook et de nombreux autres
partenaires a pour objectif d’être basée à Genève. Par conséquent, la législation
helvétique s’appliquerait. Ainsi, l’Autorité de surveillance des marchés financiers
(FINMA) a précisé, qu’en tant que système de paiement, la Libra devrait obtenir une
licence. En outre, l’obtention d’une telle licence serait liée à l’existence
d’infrastructures et de ressources humaines sur sol suisse. Au final, la prise de position
positive de la FINMA indique la volonté de la Suisse à se positionner dans le domaine de
la FinTech, et contraste avec les prises de positions européennes et américaines sur la
Libra. 62
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Landwirtschaft

Landwirt (Beruf)

Depuis plusieurs années, le nombre de femmes commençant une formation
d'agricultrice augmente. Alors qu'elles ne représentaient que 4,7% des effectifs peu
avant le tournant du siècle, ce chiffre est passé à 13,6% pour l'année 2017. Dans la
filière en agriculture biologique, les femmes représentent même entre 20 et 30% des
apprenti.e.s commençant cette formation. Selon Sandra Helfenstein, porte-parole de
l'USP, cette augmentation peut s'expliquer par la mécanisation de l'agriculture, rendant
le travail physiquement moins dur, ainsi que par le changement de vision que connaît le
secteur en ce qui concerne les rôles genrés de chacun et chacune. Cette évolution ne
transparaît pas encore dans la politique agricole, selon Regina Fuhrer, la présidente de
l'Association suisse pour la défense des petits et moyens paysans (VKMB). En effet,
leurs intérêts sont largement sous-représentés. Aujourd'hui, trois femmes de paysan
sur quatre ne sont pas déclarées en tant que salariées et ne sont donc pas assurées sur
le plan social (94% des exploitations sont détenues par des hommes). Ainsi, celles-ci
n'ont le droit ni aux allocations chômage, ni au congé maternité, tandis que leur retraite
se résume au minimum de l'AVS. En cas de divorce, les paysannes non-salariées se
retrouvent donc souvent à l'aide sociale, leur sécurité financière n'étant pas garantie.
Malgré tout, la Politique agricole 22+ nouvellement mise en consultation contient une
proposition de couplage entre paiements directs et versement de prestations sociales.
La présidente de l'Union suisse des paysannes et des femmes rurales (USPF), Christine
Bühler, lutte depuis de nombreuses années pour que les femmes paysannes soient
rémunérées pour leurs activités, mais ne souhaite, pour autant, pas que cela soit relié à
des montants existentiels pour les paysan.ne.s. Le président de l'USP, Markus Ritter
(pdc, SG), estime quant à lui qu'on ne peut pas demander à l'ensemble des paysans de
payer leur famille, beaucoup d'exploitations ne pouvant pas sortir un salaire
supplémentaire. A cela, Christine Bühler répond qu'il est, au contraire, fiscalement
intéressant de répartir le gain de l'exploitation sur deux salaires; un intérêt qui est
également présent en ce qui concerne la prévoyance vieillesse volontaire. 63

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 28.01.2019
KAREL ZIEHLI

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Löhne

Ces trois dernières années, les salaires réels se sont affaiblis de 0.4%, provoquant une
baisse du pouvoir d'achat. La consommation par habitant (hors dépenses de santé)
aurait diminué d'environ 0.7% depuis 2015. Vu la bonne santé de l'économie, l'USS
réclamait en septembre une augmentation générale des salaires de 2% et le
développement de la protection sociale, afin de relancer l'économie intérieure et
d'accroître le pouvoir d'achat des Suisses. En novembre, l'USS demande entre autre un
treizième salaire pour tout le monde, davantage de conventions collectives de travail
(CCT) fixant des minimas, des structures d'accueil des enfants financées par l'Etat et
davantage d'allocations familiales dans certains cantons. Le syndicat exige une
distribution d'une partie des bénéfices de la BNS en faveur de l'AVS. 64

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 06.09.2019
DIANE PORCELLANA

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Angesichts der prekären Finanzlage von Bund und Kantonen wurden Sparmassnahmen
auch bei den Sozialversicherungen nicht mehr ausgeschlossen. Eine aus Vertretern
des EFD und der kantonalen Finanzdirektoren bestehende Arbeitsgruppe regte in
einem Diskussionspapier unter anderem an, mittelfristig auf die Revision und somit den
Ausbau der Ergänzungsleistungen zu verzichten, den vollen Teuerungsausgleich auf den
AHV/IV-Renten für ein Jahr zu streichen, die Viertelsrenten in der IV abzuschaffen und
die Bundesbeiträge zur Verbilligung der Krankenkassenprämien zu kürzen. 65
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DATUM: 28.05.1993
MARIANNE BENTELI

01.01.90 - 01.01.20 19ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Da die Äusserungen der Arbeitgeber und der Vertreter von FDP und SVP - insbesondere
auch die immer wieder vorgebrachte These, wonach die AHV kurz vor dem finanziellen
Kollaps stehe - vor allem in der älteren Bevölkerung bedeutende Ängste auslösten, griff
Bundesrätin Dreifuss schliesslich zu einem für schweizerische politische Verhältnisse
ungewohnten Mittel. Sie liess der Presse einen offenen Brief an die Bevölkerung
zukommen, in welchem sie das materielle Fundament der AHV bis über die
Jahrtausendwende hinaus als solide und für die Sicherung der Renten ausreichend
taxierte, weshalb sich ihrer Ansicht nach auch die Anhebung des Rentenalters der
Frauen im Rahmen der 10. AHV-Revision nicht aufdränge. Da der Gesamtbundesrat im
Vorjahr beschlossen hatte, sich entgegen seiner ursprünglichen Haltung dieser
Erhöhung des Rentenalters nicht zu widersetzen, sah sich Dreifuss dem Vorwurf der
bürgerlichen Parteien ausgesetzt, mit ihrer Initiative das Kollegialitätsprinzip verletzt zu
haben. 66

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 11.05.1994
MARIANNE BENTELI

Diese Zahlen, die sich bereits in der zweiten Hälfte des Berichtsjahres abzeichneten,
gaben jenen Stimmen vor allem aus Arbeitgeberkreisen Auftrieb, die schon seit einiger
Zeit Bundesrätin Dreifuss angriffen und ihr unterstellten, sie beschönige die
finanziellen Perspektiven der Sozialwerke. Vorab ihre bei der Präsentation des Drei-
Säulen-Berichts gemachte und später in einer Fernsehsendung wiederholte Äusserung,
für die Sicherung der AHV brauche es ab dem Jahr 2005 neben dem bereits
vorgesehenen Mehrwertsteuerprozent noch einmal Mehreinnahmen im Umfang von
einem bis zwei Mehrwertsteuerprozenten bzw. von 1,3 Lohnprozenten, warf im
bürgerlichen Lager hohe Wellen, da die Sozialministerin noch 1994 in ihrem "offenen
Brief" erklärt hatte, bis mindestens ins Jahr 2000 würde der AHV-Fonds weiter
geäufnet, weshalb mittelfristig kein Anlass zur Sorge bestehe. Bei den
Erneuerungswahlen in den Bundesrat erzielte Dreifuss das schlechteste Ergebnis des
Siebnerkollegiums, was sowohl Beobachter wie sie selber als Ausdruck einer
wachsenden Polarisierung in der Sozialpolitik werteten. 67

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 14.12.1995
MARIANNE BENTELI

Ende Jahr publizierten 19 hochkarätige Wirtschaftsfachleute um den ehemaligen
Diplomaten und ABB-Kopräsidenten David de Pury ein "Weissbuch", in welchem sie
nicht nur eine weitestgehende Deregulierung im Wirtschaftsgeschehen, sondern auch
eine völlige Neukonzeption der sozialen Sicherheit postulierten. Deren Leistungen
sollten nur noch nach streng gehandhabten Bedürfnisklauseln ausgerichtet werden.
Insbesondere plädierten sie für eine Aufhebung der beruflichen Vorsorge und für eine
AHV, die lediglich das Existenzminimum sichern würde. Die Beibehaltung des bisherigen
Lebensstandards im Alter - nach heutiger Auffassung in erster Linie Aufgabe der 2.
Säule - sollte hingegen rein der privaten Vorsorge, d.h. allein den Arbeitnehmern
überlassen bleiben. Privatisieren wollten die Unternehmer auch die
Arbeitslosenversicherung, obgleich die Privatversicherer angesichts der nicht
kalkulierbaren Risiken bereits vor Jahren diese Idee abgelehnt hatten. 68

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 15.12.1995
MARIANNE BENTELI

Die Pro Familia Schweiz, der Dachverband der schweizerischen Familienorganisationen,
stellte das heutige Konzept der Sozialversicherungen radikal in Frage und postulierte
ein Modell, das sich nicht nur auf die Erwerbsarbeit abstützt, sondern auch die
unbezahlte Arbeit in Familie und Öffentlichkeit einbezieht. 69

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 15.05.1999
MARIANNE BENTELI

Ein besonderes Problem stellt sich bezüglich der ersten grossen Einwanderungswelle
der 50er und 60er Jahre; als junge, kräftige, aber meist unqualifizierte Männer und
Frauen übernahmen diese – vorwiegend aus Italien stammenden – Immigranten damals
die körperlich harten und schlecht bezahlten Arbeiten, welche die Schweizer mieden.
Heute sind diese Personen im Pensionsalter, haben häufig gesundheitliche Probleme
und beziehen deutlich tiefere Renten als die Schweizer, da sie nicht nur geringere
Einkommen hatten, sondern häufig auch Beitragslücken aufweisen. Ursprünglich hatte
man damit gerechnet, dass diese Menschen im Alter in ihre Heimat zurückkehren
würden. Nun zeigte sich, dass gewisse Eigenheiten des schweizerischen
Sozialversicherungssystems diese Rückkehr mehr behindern denn ermutigen. Der
Anspruch auf Ergänzungsleistungen (EL) beispielsweise erlischt mit der Ausreise und
kann bei einer späteren neuerlichen Einreise nicht wieder aktiviert werden. Der
Direktor des Bundesamtes für Sozialversicherung (BSV), Otto Piller, regte deshalb an,
dass eine einmalige zehnjährige Wohnsitzdauer generell für den Bezug von EL
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ausreichen sollte. Eine weitere Schwierigkeit besteht in der obligatorischen
Krankengrundversicherung. Bei einer definitiven Ausreise fällt deren Schutz dahin; der
Beitritt zu einer ausländischen Kasse ist aber nicht in jedem Fall ohne weiteres möglich.
Hier wird das bilaterale Abkommen mit der EU über den freien Personenverkehr eine
Erleichterung bringen, da es allen Betroffenen ermöglichen wird, auch im Ausland bei
einer schweizerischen Kasse versichert zu bleiben. In seinem Wunsch nach mehr
Solidarität mit diesen Menschen erinnerte der BSV-Direktor daran, dass die Lage der
AHV ohne die ausländischen Versicherten um einiges schwieriger wäre, als sie ohnehin
ist. Heute sind die ausländischen Arbeitskräfte Netto-Zahler: sie kommen für einen
Viertel der Beiträge auf, beziehen aber aufgrund ihrer Altersstruktur nur 13% der
Leistungen. Erst in rund 20 Jahren werden sich Beitragszahlung und Leistungsbezug
annähern [26]. 70

An einem Sonderparteitag verlangte die SVP eine radikale Neuausrichtung in der
Sozialpolitik. Die Finanzierung der Sozialwerke müsse ohne neue Steuern und mit
tieferen Lohnprozenten sichergestellt werden. Langfristig will die SVP die
Sozialausgaben auf das Niveau von 1990 senken. Dabei sollen auch die Erhöhung des
Rentenalters auf 68 Jahre und das Kapitaldeckungsverfahren für die AHV geprüft
werden. Das Thesenpapier wurde von den Delegierten einstimmig angenommen.
Bundespräsident Ogi distanzierte sich im Anschuss vehement von den Forderungen
seiner Partei und meinte, es gehe nicht an, das Solidaritätswerk der AHV mutwillig zu
zerstören; im gleichen Sinn äusserten sich auch die SVP-Kantonalsektionen GR und BE.
Nachdem die Vorschläge auch innerhalb der Klientel der SVP Bestürzung ausgelöst
hatten, präsentierte die Partei im Mai neue Vorschläge zur Sicherung der staatlichen
Sozialwerke (AHV/IV/EO und Arbeitslosenversicherung). Durch Sparanstrengungen soll
die AHV ohne Rentenkürzungen und ohne Steuererhöhungen auskommen. Mit
Ausnahme der vollständigen Überführung des überschüssigen Nationalbankgoldes in
den AHV-Fonds brachten die neuen Thesen nichts, was nicht schon vom Bundesrat mit
der 11. AHV-Revision vorgeschlagen wird (Erhöhung des Frauenrentenalters auf 65
Jahre, Angleichung der Witwen- an die Witwerrente, Teuerungsanpassung nur alle drei
Jahre). In der IV ortete die SVP ein grosses Missbrauchspotential und verlangte eine
Untersuchung. Bei den Arbeitslosen will die Partei Leistungen abbauen, beispielsweise
durch eine Karenzfrist von 30 Tagen vor Bezug eines Taggeldes. 71
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Im Dezember 2019 veröffentlichte Swiss Life eine ausführliche Studie zum Gender
Pension Gap, beruhend auf Sozialversicherungsdaten des Jahres 2012. Darin
verdeutlichte sich einmal mehr der grosse Unterschied zwischen den Altersrenten der
Männer und Frauen. Demnach erhielten Frauen durchschnittlich über alle drei Säulen
der Altersvorsorge hinweg eine um einen Drittel tiefere Rente als Männer, was in etwa
CHF 20'000 pro Jahr entspreche. 90 Prozent der Differenz stammte aus der
beruflichen Vorsorge (2. Säule), in der Frauen aus verschiedenen Gründen deutlich
schlechter fahren als Männer. Einerseits weisen Frauen einen durchschnittlich um über
20 Prozent tieferen Anstellungsgrad auf als Männer. Dadurch erhalten sie
durchschnittlich weniger Lohn und bezahlen folglich weniger Beiträge. Der
Koordinationsabzug ist zudem vom Anstellungsgrad unabhängig, so dass Frauen
anteilsmässig deutlich weniger Geld ansparen können als Männer. Zudem fallen die
Löhne der Frauen auch häufiger unter die Eintrittsschwelle der beruflichen Vorsorge,
wodurch ihre Löhne in der beruflichen Vorsorge manchmal gar nicht versichert sind.
Schliesslich bestehen noch immer Lohnunterschiede zwischen den Geschlechtern;
Frauen erhalten durchschnittlich 18 Prozent weniger Lohn als Männer. Inwiefern dieser
Unterschied auf strukturelle Faktoren oder Diskriminierung zurückzuführen ist, bleibt
umstritten. 
Deutlich geringer als in der beruflichen Vorsorge sei der Geschlechterunterschied bei
der AHV, weist die Studie aus, «da dort die Abhängigkeit von jahrzehntelang
angespartem Vermögen wegen Witwenrente, Anrechnung von Erziehungs- und
Betreuungsgutschriften, Splitting des Erwerbseinkommens» sowie Minimal- und
Maximalrente weniger gross sei. 
Am grössten ist der Gender Pension Gap gemäss der Studie von Swiss Life zwar bei
Verheirateten, dort zeigten sich dessen Folgen aber häufig weniger stark, weil die
Ehepartner ihre Einkommen zusammenlegen würden. Besonders stark ins Gewicht
fielen die Geschlechterunterschiede stattdessen bei geschiedenen Rentnerinnen, von
denen entsprechend rund ein Drittel EL beziehe. Auch bei Konkubinatspartnerinnen,
die sich über längere Zeit um die Kinder kümmerten, falle die Differenz bei einer
Trennung entsprechend deutlich aus. 
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Der Bericht zeigte jedoch auch eine Verbesserung der Situation auf. So sei die
Erwerbsquote der Frauen zwischen 1996 und 2017 um fast 10 Prozent gestiegen und
betrage nun durchschnittlich 60 Prozent. Der Gender Pension Gap habe sich demnach
von 50 Prozent auf 40 Prozent reduziert; nach wie vor erhielten Männer somit aber
deutlich höhere Renten als Frauen. 72

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Am meisten Widerstand erwuchs dem Gesetzesvorschlag aber wie erwartet von
Frauenseite. Eine Arbeitsgruppe, welcher sieben der repräsentativsten
Frauenverbände angehörten, legte auf einer Pressekonferenz dar, weshalb sie der 10.
AHV-Revision den Kampf ansagen und eventuell auch vor einem Referendum nicht
zurückschrecken wolle. Ihre Hauptforderung war die einer zivilstandsunabhängigen AHV
mit Betreuungsbonus. 73
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In ersten Reaktionen stiessen die Vorschläge des Bundesrates von Rechts bis Links auf
Kritik. Der Arbeitgeberverband erklärte, die Regierung setze falsche Prioritäten; nicht
die Flexibilisierung des Rentenalters sei vordringlich, sondern die Sanierung der AHV,
wozu Mehreinnahmen über die Mehrwertsteuer nichts taugten. Der Gewerbeverband
unterstützte das einheitliche Rentenalter für Mann und Frau, lehnte jede Erhöhung des
Beitragssatzes für Selbständigerwerbende hingegen kategorisch ab. Die FDP äusserte
sich ebenfalls positiv zur vorgesehenen Gleichstellung von Mann und Frau, meldete
aber bereits Opposition gegen das Modell der langen Erwerbsdauer an, da es
ausbildungsfeindlich sei. Die SP sah in den bundesrätlichen Vorschlägen einen Schritt in
die richtige Richtung, bedauerte aber, dass die Einsparungen einmal mehr einseitig zu
Lasten der Frauen gehen sollen. Für den SGB gingen die vorgeschlagenen
Flexibilisierungsmodelle eindeutig zu wenig weit. Einzig die CVP zeigte sich auf der
ganzen Linie zufrieden und meinte, die Gleichstellung der Geschlechter sei ebenso zu
begrüssen wie die Beschaffung zusätzlicher Finanzmittel über die Mehrwertsteuer. Im
Lauf der Vernehmlassung änderte sich kaum etwas an diesen ersten Stellungnahmen;
allerdings wurde klar, dass die bürgerlichen Bundesratsparteien und die
Wirtschaftsverbände nur auf die 11. AHV-Revision einzutreten gewillt sind, wenn der
Bundesrat vorgängig eine Gesamtstrategie für die Sicherung aller Sozialwerke vorlegt. 74

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 28.08.1998
MARIANNE BENTELI

Eine neue Finanzierungsquelle will ein „Komitee sichere AHV“ um Nationalrat
Rechsteiner (sp, BS), alt Bundesrat Tschudi und alt SP-Präsident Hubacher mit der
Bewirtschaftung des Reingewinns der Nationalbank und mit der Einführung einer
nationalen Erbschaftssteuer erschliessen, deren Erlös vollumfänglich in den AHV-
Fonds fliessen soll. Die SP zeigte sich zuerst etwas verärgert über das Vorprellen der
„Basler Connection“, musste dann aber zugeben, dass damit der Partei die Möglichkeit
gegeben wurde, sich gegenüber den Sozialabbauplänen der SVP als Hüterin des
Sozialstaats zu profilieren. Die bereits im Sommer klar gesetzte neue Parteipräsidentin
und Ständerätin Brunner (GE) versprach ihre Unterstützung bei der Lancierung einer
diesbezüglichen Volksinitiative. 75
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Angesichts der Turbulenzen in der 2. Säule der Altersvorsorge verlangte die
Delegiertenversammlung des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB) eine
substanzielle Stärkung der AHV. Vier Jahre zuvor hatte der SGB die Politisierung der
Löhne mit dem Slogan „Kein Lohn unter 3000 Franken“ lanciert. Nun möchte er die
Rentendiskussion mit der Forderung „Keine Rente unter 3000 Fr.“ neu beleben. Der
SGB stellte sich zwar gegen den von einzelnen Gewerkschaften geforderten Ausstieg aus
dem Drei-Säulen-Modell zugunsten eines Vollausbaus der AHV, sprach sich aber für
eine Umgestaltung in Richtung einer existenzsichernden staatlichen Altersvorsorge aus.
In diesem Sinn unterstützte er das Begehren des Schweizerischen
Eisenbahnerverbandes (SEV) nach einer 13. AHV-Rente, wie sie beispielsweise
Österreich bereits kennt. Finanziert werden soll dieser Ausbau vorerst durch die
Zuweisung des überschüssigen Nationalbank-Goldes an den AHV-Fonds, in einem
späteren Zeitpunkt allenfalls durch eine Anhebung der Beiträge oder der
Mehrwertsteuer. 76
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Kaum im Amt als neuer Vorsteher des EDI legte Bundespräsident Couchepin seine
Vorstellungen für die künftige Entwicklung der Altersvorsorge dar. Insbesondere sprach
er sich dafür aus, mittelfristig das Rentenalter um ein oder zwei Jahre hinaufzusetzen.
In einem Positionspapier, das er dem Gesamtbundesrat kurz vor seinem traditionellen
Medienspaziergang auf die Petersinsel vorlegte, plädierte er für eine Erhöhung vorerst
auf 66 (2015) und später auf 67 Jahre (2025). SP, Grüne und CVP wiesen diesen
Vorschlag umgehend zurück; selbst die SVP, die 2000 sogar eine Erhöhung auf 68 Jahre
verlangt hatte, äusserte sich – wenige Wochen vor den anstehenden eidgenössischen
Wahlen – reserviert. Einzig die FDP hielt zu ihrem Bundesrat. Der Arbeitgeberverband
unterstützte ebenfalls eine Erhöhung, wollte sich aber nicht auf ein starres
Regelrentenalter festlegen, sondern verlangte eine Flexibilisierung nach oben. 77
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Als gerüchteweise bekannt wurde, Bundesrat Villiger wolle im Bestreben um
Einsparungen den Mischindex (Anpassung der Renten nicht nur an die Teuerung,
sondern auch an die Lohnentwicklung) für die Berechnung der laufenden AHV-Renten
zur Disposition stellen, winkten alle grossen Parteien mehr oder weniger entschieden
ab. Die SP erklärte, der Mischindex sei für sie unantastbar. Die CVP meinte, fürs Sparen
sei es sinnvoller, die Renten weniger häufig anzupassen, wie dies ja in der 11. AHV-
Revision vorgesehen ist. Auch Politiker der FDP und sogar der SVP, welche in der
Vergangenheit selber schon angeregt hatten, die Renten lediglich der Preisentwicklung
anzupassen, sprachen sich nun dagegen aus. Im Vorfeld des Ausflugs auf die Petersinsel
brachte Bundespräsident Couchepin das Thema in einer etwas anderen Form in die
Diskussion. Seiner Ansicht nach sollte der Mischindex zur Berechnung der
Ausgangsrente beibehalten, für die periodische Erhöhung der laufenden Renten
hingegen abgeschafft werden. 78
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Im Mai 2018 schlug die WAK-SR vor, als Gegenstück zur Unternehmenssteuerreform der
AHV aus dem vollständigen Demografieprozent der Mehrwertsteuer, einer Erhöhung
des Bundesbeitrags sowie der Lohnbeiträge von Arbeitgebern und Arbeitnehmern neu
zusätzlich ungefähr CHF 2 Mrd. jährlich zukommen zu lassen – was von den Schweizer
Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern im Mai 2019 angenommen wurde. Diese Idee
einer Zusatzfinanzierung für die AHV kam jedoch nicht von ungefähr, hatten doch seit
2017 zahlreiche Mitglieder der eidgenössischen Räte Vorstösse für eine einmalige oder
regelmässige Zusatzfinanzierung für die AHV eingereicht. 
Den Anfang machte die FK-NR im Oktober 2017. Nachdem die Schweizer
Stimmbevölkerung die Altersvorsorge 2020 kurz zuvor an der Urne abgelehnt hatte,
beantragte die Kommission in einer parlamentarischen Initiative (Pa.Iv. 17.496), der AHV
im Jahr 2018 den im Budget 2018 frei gewordenen Betrag von CHF 441.8 Mio., der zuvor
für die AHV geplant gewesen war, ihr nun aufgrund der abgelehnten Altersvorsorge aber
verwehrt werden sollte, zukommen zu lassen. Dieser Vorschlag fand jedoch in der FK-
SR keine Mehrheit. 
In der Folge waren insbesondere Forderungen, wonach die SNB eine Finanzzulage an
die AHV leisten solle, prominent. Den ersten Schritt machte diesbezüglich Peter Keller
(svp, NW; Ip. 18.3124) mit einer Interpellation. Da die SNB seit Januar 2015 einen
Negativzins von 0.75 Prozent auf die Gelder, die bei ihr lagerten, kassiere und dadurch
auf Kosten der Schweizer Sparenden sowie Rentnerinnen und Rentner 2015 bis 2017
fast CHF 5 Mrd. eingenommen habe, wollte er vom Bundesrat wissen, ob dieser
ebenfalls der Meinung sei, dass die entsprechenden Gelder nach Beendigung der
ausserordentlichen Massnahmen durch die SNB wieder der Schweizer Bevölkerung
zurückgegeben werden sollten – etwa über die AHV. Der Bundesrat erklärte sich dabei
mit der aktuellen Regelung, die eine Ausschüttung der Gewinne an die Bevölkerung
ermögliche, aber auch die Unabhängigkeit der SNB gewährleiste, zufrieden. Ende 2018
folgte Alfred Heer (svp, ZH; Mo. 18.4327) mit einer Motion, die den Bundesrat
beauftragen sollte, die Gewinnaufteilung der SNB so zu ändern, dass die von der
Nationalbank erhobenen Negativzinsen vollständig auf Kosten des Bundes, dessen
Auszahlungen entsprechend gekürzt werden sollten, an die AHV fliessen sollten. Da der
Bund faktisch keine Schuldzinsen bezahle und stattdessen sogar ein Zinsüberschuss auf
neuen Bundesobligationen erwirkt werde, sei er einer der Profiteure der Negativzinsen,
argumentierte der Motionär. Thomas Matter (svp, ZH; Pa.Iv. 18.465) forderte in einer
parlamentarischen Initiative – erfolglos –, dass die Nationalbank die Hälfte ihres
Eigenkapitalzuwachses seit dem 31. Dezember 2007 einmalig an die AHV überweisen
solle, sobald sich das internationale Finanzsystem und die Bilanzsumme der SNB
normalisiert haben. Noch bevor sich der Nationalrat entschieden hatte, dem Vorstoss
Matters keine Folge zu geben, wollte Maximilian Reimann (svp, AG; Pa.Iv. 19.481)
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ebenfalls mit einer parlamentarischen Initiative dafür sorgen, dass die Erträge aus
Negativzinsen nicht als Reingewinn der SNB verbucht werden, sondern der AHV – sowie
allenfalls den Pensionskassen und der dritten Säule – zugute kommen. 
Doch nicht nur im Bereich der Nationalbank, auch in weiteren Bereichen sah die SVP
Potenzial für eine Unterstützung der AHV. So reichte die SVP-Fraktion im September
2018 drei Motionen ein, mit denen die Rahmenkredite für die Entwicklungshilfe um CHF
1 Mrd. pro Jahr (Mo. 18.3755) respektive für den Asyl- und Flüchtlingsbereich
vorgesehene Gelder um CHF 500 Mio. jährlich gekürzt (Mo. 18.3757) sowie die
sogenannte Kohäsionsmilliarde für die EU gestrichen werden (Mo. 18.3756) und die frei
werdenden Gelder der AHV zugeführt werden sollten. Mit entsprechenden Anträgen war
sie zuvor im Nationalrat bei der Besprechung der STAF gescheitert. Die Motionen
18.3755 sowie 18.3756 fanden jedoch in der Herbstsession 2019 ausserhalb der SVP
keinen Anklang und wurden entsprechend deutlich abgelehnt. Die Motion 18.3757
wurde bis zum Ende der Herbstsession 2019 noch nicht behandelt.  
Einen weiteren Vorschlag für eine Zusatzfinanzierung für die AHV machte Luzi Stamm
(svp, AG; Pa.Iv. 19.435) – und somit wiederum ein Mitglied der SVP-Fraktion – im Mai
2019 in einer parlamentarischen Initiative. Demnach sollen zukünftig aufgrund von fix
installierten Überwachungsgeräten ausgestellte Bussen und Geldstrafen im
Strassenverkehr in den AHV-Fonds fliessen. Dabei ging es ihm jedoch nicht in erster
Linie um die Finanzierung der AHV, sondern vor allem um die Überwachungsgeräte.
Durch eine solche Änderung würden diejenigen Stellen, die Überwachungsgeräte
aufstellen, nicht direkt von diesen profitieren, wodurch sichergestellt werden könne,
dass diese tatsächlich zur Sicherheit, nicht nur für den Profit installiert würden. 
Im September 2018 reichte schliesslich mit Beat Flach (glp, AG; Po. 18.4009) auch ein
Mitglied der Grünliberalen Fraktion ein Postulat ein, gemäss dem der Bundesrat die
Höhe der Zusatzfinanzierung für die AHV und IV durch eine Legalisierung von Cannabis
und eine Besteuerung analog zu Tabak berechnen sollte. Dieselbe Problematik nahm
auch Fabian Molina (sp, ZH; Anfrage 19.1039) im Juni 2019 in seiner Anfrage an den
Bundesrat auf. 
Eine Unterstellung von Gütern und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs unter den
reduzierten Mehrwertsteuersatz sowie eine Erhöhung des Normalsatzes zugunsten der
AHV forderte die Jugendsession 2017 in einer Petition (Pet. 18.2006). 79

Mit der Annahme des Bundesbeschlusses über die Genehmigung des Abkommens
zwischen der Schweiz und Kosovo über soziale Sicherheit zahlte die Schweiz ab
September 2019 wieder AHV- und IV-Renten in den Kosovo aus. Ende 2009 hatte der
Bundesrat aufgrund einer fehlenden funktionierenden Verwaltung im Kosovo
entschieden, neu in den Kosovo zurückkehrenden Personen keine Renten mehr
auszahlen zu lassen. Die Betroffenen hatten im Gegenzug jedoch die Rückzahlung ihrer
geleisteten AHV- und IV-Beiträge fordern können. Obwohl es gemäss Medien aufgrund
dieser zwischenzeitlichen Sistierung zu zahlreichen Härtefällen gekommen war, war
keine rückwirkende Entschädigung geplant. 80
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Erwerbsersatzordnung (EO)

Nach einem Treffen von Frauen der vier Bundesratsparteien mit Bundesrätin Ruth
Dreifuss schloss sich namentlich die neue Genfer SP-Ständerätin und
Gewerkschaftsvertreterin Christiane Brunner ihren bürgerlichen Kolleginnen an.
Gemeinsam konzipierten sie ein weiteres, ihrer Meinung nach noch konsensfähigeres
Modell für eine Mutterschaftsversicherung für alle Frauen. Um den Widerstand der
Arbeitgeber zu überwinden, schlugen sie vor, von der Finanzierung über Lohnprozente
abzusehen und stattdessen die Mehrwertsteuer um geschätzte 0,4% zu erhöhen. Mit
diesem Vorgehen würde die Wirtschaft, welche jährlich rund 330 Mio. Fr. für den
freiwillig gewährten oder gesamtarbeitsvertraglich geregelten Mutterschaftsurlaub
ausgibt, gewaltig entlastet. Das neue Modell sieht eine Erwerbsausfallentschädigung von
100% während 16 Wochen für alle Frauen vor, die neun Monate vor der Geburt
erwerbstätig waren, auch wenn das Arbeitsverhältnis während der Schwangerschaft von
der Arbeitnehmerin gekündigt wurde. Ebenfalls anspruchsberechtigt sollten Frauen
sein, die gegen Lohn im Betrieb des Mannes mitarbeiten, beispielsweise die Bäuerinnen
und die Frauen von Gewerbetreibenden. Nichterwerbstätigen Frauen möchten die
Parteienvertreterinnen während vier Monaten die Minimalrente der AHV ausrichten. Um
sich nicht dem Vorwurf des Gieskannenprinzips auszusetzen, regten sie an, den Plafond
beim maximalen rentenbildenden AHV-Einkommen (gegenwärtig knapp 70'000 Fr.)
anzusetzen und nicht, wie dies der Vorschlag des EDI vorsah, beim dem für die
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obligatorische Unfallversicherung massgebenden Höchstbetrag von 97'200 Fr. 81

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Im Oktober äusserte die SP Kritik am staatlichen Rettungspaket für die von der
Finanzkrise stark betroffene Grossbank UBS. Levrat forderte die Gründung einer
Auffanggesellschaft durch Bund und Kantone, welche die Bank mit Kapital versorgen
und dafür umgekehrt UBS-Aktien erhalten solle. Das Darlehen der Nationalbank an die
UBS im Umfang von 60 Mia Fr. sei zudem zu hoch. Die SP forderte weiter strengere
Eigenkapitalvorschriften für Banken und ein Verbot risikotreibender Boni. 82
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Aufsehen erregte im Februar ein vom SVP-Strategen Christoph Blocher vorgelegtes
Konzept zur Neustrukturierung der Banken. Blocher schlug vor, dass die Banken ihre
Aktivitäten im In- und Ausland in voneinander unabhängigen Tochtergesellschaften
wahrnehmen sollen, die einander im Krisenfall nicht beistehen müssten. Zudem vertrat
er die Ansicht, dass bei staatlich unterstützten Banken ein Salärsystem wie bei den
bundesnahen Betrieben SBB und Post eingeführt werden und ein Bundesvertreter im
Verwaltungsrat Einsitz nehmen sollte. Blocher begründete seine Vorschläge damit, dass
der Staat in Not geratene Banken faktisch habe retten müssen, weshalb es auch
gerechtfertigt sei, dass der Staat ein Mitspracherecht erhalte. Diese Ansicht stiess
innerhalb der SVP auf Widerstand, etwa bei Nationalrat Hans Kaufmann (ZH). Die SVP
hielt daraufhin eine „kontradiktorische Medienkonferenz“ ab, an der beide Seiten ihre
Standpunkte darlegen konnten. 83

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 17.02.2009
SABINE HOHL

Dass die Partei die Geduld mit den Banken verliert, zeigte sich auch wenige Tage nach
der Weissgeld-Diskussion. Der Parteivorstand empfahl den Aktionären der Grossbank
Crédit Suisse, den Vergütungsbericht an der Generalversammlung abzulehnen. Damit
sollte ein Zeichen gegen die hohen Boni gesetzt werden. 84

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 27.04.2010
MARC BÜHLMANN

1) Lit. Longchamp et al., Das Sorgenbarometer 2003 der Credit Suisse: Sorge um den Arbeitsplatz dominiert, Zürich (GfS)
2003; BaZ und Bund, 16.12.03.
2) TA, 13.12.04; NZZ, 14.12.04.
3) BZ und TA, 19.12.06.
4) Crédit Suisse, „Sorgenbarometer 2007“, in Bulletin plus – Magazin der Crédit Suisse, Dezember 2007; 24h, 18.12.07. 
5) Bund und NZZ, 16.12.08 (es wurde nach den fünf wichtigsten Sorgen gefragt).
6) NLZ und NZZ, 15.12.09. Es wurde nach den fünf wichtigsten Sorgen gefragt, Mehrfachnennungen waren also erlaubt.
7) AZ, 12.12.12.
8) Lit. Crédit Suisse
9) Presse vom 17.9.08; AB NR, 2008, S. 1717; AB NR, 2008, S. 1752.
10) TA, 11.4.16; NZZ, 23.4.16
11) TA, 24.6.16
12) LT, TA, 17.1.19
13) Communiqué de presse CF du 26.06.2019; BaZ, 2.8.19
14) LT, 9.9.19; BaZ, Blick, LT, NZZ, 13.9.19; NZZ, 14.9.19; LT, 17.9.19; NZZ, 18.9.19; AZ, BaZ, Blick, TA, 19.9.19; BaZ, CdT, NZZ,
20.9.19
15) Communiqué de presse du Conseil fédéral du 06.12.2019
16) LZ, 27.10.18; AZ, 22.11.18; AZ, SGT, 1.12.18
17) TA, 7.9.10; NZZ, 9.9.10; Presse vom 13.9., 14.9.10; SHZ 15.–21.9.10.
18) BBl, 1991, IV, S. 521 ff.
19) NZZ, 14.2. und 20.4.90; JdG, 11.5.90
20) TW, 10.4.90; BZ, 9.8.90; Bund, 16.8.90; SHZ, 23.8.90; LNN, 14.9.90; Presse vom 26.10.90
21) AB NR, 1991, S. 2285 f.; Bund, 12.10. und 13.12.91; Presse vom 12.12.91
22) Bund und BZ, 5.7.91; SZ, 19.11.91. Presse (v.a. Bund und BZ), 4.-12.10., 17.-19.10. 6.11., 12.11., 23.11. und 21.12.91.
23) JdG, 4.3.92; NZZ, 20.6.92; Bilanz, 1991, Nr. 12, S. 16 ff.; Politik und Wirtschaft, 1991, Nr. 11, S. 52 ff.; SNB, Jahresbericht,
84-1991, S. 46 ff.; Spremann (1991): Ein dritter Weg für die Regionalbanken
24) Presse vom 7.1., 8.1., 10.2., 7.5., 26.6., 22.7.93, 11.-15.11.93 und 7.12.93.; NZZ, 9.2.93, 16.11.93, 25.12.93, 9.3.93; Bund 16.11.
und 24.12.93. 
25) Presse vom 16.8.,18.08, 23.8.94, 21.09.94 ; NZZ, 2.9., 16.9. und 2.12.94.12; AT, 2.11. und 17.11.94.; BaZ, 30.8.94., 1.9.94
26) AB NR, 1995, S. 1198; Presse vom 23.5.95; SNB, Jahresbericht 1995; Stich (1995). Leistungsauftrag für die Kantonalbanken;
TA und NZZ, 20.11.95; TW, 16.12.95. 
27) NZZ, 19.11.96, 20.11.96, 29.11.96; 24 Heures, 24.12.96, 31.12.96; WoZ, 26.4.96; TA, 20.11.96; BaZ, 13.12.96; SoZ, 15.12.96.;
Presse vom 12.12.96; Presse vom 24.12.96.; SPJ 1997; Verhandl. B.vers., 1996, IV, Teil II, S. 87
28) AB NR, 1996, S. 2151 ff.; AB NR, 1996, S. 2274; AB NR, 1996, S. 2484 ff.; AB SR, 1996, S. 1045 ff.; AB SR, 1996, S. 1143; AB SR,
1996, S. 1192; AB SR, 1996, S. 904 ff.; Presse vom 28.11.96, 20.12.96.
29) AB NR, 1997, S. 2620 ff.; BaZ, 19.12.97.; Presse vom 8.–13.12. und 24.12.97; Verhandl. B.vers, 1998, Teil I, S. 58
30) Bund, 26.6. und 25.9.98; TA, 19.11.98. 
31) Presse vom 23.1.99; 24h, 28.1. und 11.2.99; NZZ, 3.4.99. NZZ, 22.6. und 30.6.99. LT, 6.11.99; NZZ, 30.11.99; 24h, 29.12.99. 

01.01.90 - 01.01.20 25ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



32) LT, 4.9.99; NZZ, 6.9., 7.9. und 10.9.99; TA, 10.9.99. TA, 11.9.99
33) Presse vom 7.12.99
34) NZZ, 26.8.99
35) NZZ, 24.2.00. ; NZZ, 5.5., 6.5. und 28.7.00; Presse vom 27.7.00; TA, 5.8.00. Presse vom 13.9.00 und TA, 22.11.00.16
36) NZZ, 4.2.00. ; TA, 6.7.00; NZZ, 12.10.00. 
37) NZZ, 19.2.05. 
38) Presse vom 2.10., 31.10. und 11.12.07. Presse vom 2.11.07. Nationalrat: AB NR, 2007, S. 1910 f. und 1923 ff.; BaZ, 12.12.07.
39) Bund, 31.1.08; Presse vom 13.2., 15.2., 2.4., 25.4.und 7.5.08. 
40) AB NR, 2008, S. 665 und 1195. SNB: TA, 11.1.08.; Bund, 19.9., 3.10. und 8.10.08; TA, 19.9. und 7.10.08; Presse vom 8.10.08;
NZZ, 3.10. und 10.10.08.
41) 24h, 26.5.08; Ww, 29.5.08; TA, 20.6.08; NZZ, 21.6.08; Presse vom 3.7. und 18.7.08; BaZ, 14.11.08.
42) Presse vom 27.-29.1.09 und vom 11.2.09. SVP: Blick, 11.2.09; Bund und NZZ, 12.2.09; Presse vom 17.2.09. 
43) Presse vom 13.3. und 14.3.09. BaZ, Lib. und TA, 14.3.09. 
44) NZZ, 13.1.10; Presse vom 22.1., 1.2.  bis 8.2.10; LT, 30.1.10; NLZ, 30.1.10.; SoZ, 31.1.10; TA, 24.2.10; Presse vom 1.3., 3.3., 12.3.
und 23.3.10; TdG, 29.3.10; BaZ, 17.4.10; Presse vom 27.5., 10.6., 26.6. und 19.10.10; 24H, 27.8.10 und TA, 29.10.10 sowie Presse
vom 1.12.10.
45) Meinungen der Parteien: TA, 26.2.11. Rechtslage: NZZ, 1.3., 1.7. und 24.8.11. Erfüllung UBS-Staatsvertrag: TA, 26.2.11.; NZZ,
7.9.11.
46) NZZ, 16.2. und 7.4.11; TA, 7.7. und 22.9.11
47) TA, 19.12. und 21.12.11.
48) EFD Medienmitteilung vom 21.6.12; NZZ, 18.5., 22.6., 17.11. und 5.12.12.
49) NZZ, 21.12., 22.12. und 24.12.12.
50) TA, 2.9.15
51) NZZ, 26.3.16
52) Bund, NZZ, 12.10.16; NZZ, 13.10.16
53) AZ, CdT, LZ, NZZ, SGT, TA, 6.6.18; NZZ, 8.6.18
54) AZ, BaZ, Blick, LT, 16.11.18
55) Rapport du NRA sur le Risque de blanchiment d'argent et du financement du terrorisme par les crypto-assets du 1.10.18;
Rapport sur le National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment du 1.2.13; Rapport sur les Bases
juridiques pour la DLT et la blockchain du 14.12.2018.pdf; Rapport sur les Monnaies virtuelles du 25.6.14; AZ, Blick, LT, NZZ,
ZGZ, 15.12.18
56) Rapport Gehrig du 22.01.2019; BaZ, Blick, NZZ, SGT, TA, 23.1.19; SGT, 24.1., 26.1.19; SoZ, 27.1.19; TA, 28.1.19
57) LT, 26.1.19; TA, 9.2.19; BaZ, 25.3.19
58) BaZ, LT, TA, 14.2.19
59) SoZ, 20.1.19; LT, 18.2.19
60) BaZ, CdT, LT, Lib, SGT, 21.2.19; BaZ, LT, SGT, 22.2.19; BaZ, 23.2.19; LT, 27.2.19; BaZ, 2.3.19; NZZ, 6.3.19; AZ, Lib, NZZ, SGT,
7.3.19; NZZ, 16.3.19
61) AZ, BaZ, LT, NZZ, TG, 13.3.19
62) BaZ, 24.8.19; LT, 6.9.19; BaZ, LT, Lib, 12.9.19
63) 24 Heures - Trois femmes de paysan sur 4 n'ont pas de salaire; Tages Anzeiger -  Ein Leben lang geschuftet und trotzdem
keine Altersvorsorge; Work - «Beim Frauenstreik bin ich auf jeden Fall dabei!»; SoZ, 15.7.18; NZZ, 5.11.18
64) Communiqué de presse OFS du 30.4.19; LT, 7.9.19
65) SP-Pressedienst, 18.5.93; Presse vom 28.5.93; SGB-Pressedienst und TA, 3.6.93; BaZ, 5.6.93.
66) Bund, 10.2.94; NQ, 11.2.94; NZZ, 17.2.94; Presse vom 11.5 und 17.5.94; Situation der AHV: BZ, 3.6.94; TA, 7.6.94; Soziale
Sicherheit, 1995, Nr. 2, S. 114; Moratorium bei den Sozialversicherung: Presse vom 14.6.94; Mischindex beim
Teuerungsausgleich: Presse vom 7.11.94; Finanzkommission Nationalrat: 11.11.94
67) NZZ, 2.9. und 18.12.95; Blick, 21.10., 27.10., 27.11. und 4.12.95; Presse vom 28.10., 7.12. und 14.12.95; Hebdo, 2.11. und
9.11.95; Bund, 8.11.95; SoZ, 26.11. und 3.12.95; TA, 4.12. und 9.12.95.
68) "de Pury / Hauser / Schmid et. al. (1995). Mut zum Aufbruch. Eine wirtschaftspolitische Agenda für die Schweiz", Zürich;
Presse vom 14.12. und 15.12.95; Bund, 16.12.95; SoZ, 17.12.95; NZZ, 21.12.95; Cash, 22.12.95.
69) Presse vom 8.5.99; SZ, 15.5.99. "Schorn (1999): Materielle und immaterielle Solidarität: Anerkennung von
Freiwilligenarbeit in der AHV“, in CHSS, 1999, S. 85-86.74
70) Presse vom 30.9.99; NZZ, 1.10.99
71) NZZ, 7.3.00; BüZ und NZZ, 8.3.00; CHSS, 2000, S. 108 ff.; Presse vom 6.3.-10.3. und 9.5.00.
72) Christen (2019). Gender Pension Gap; NZZ, 7.10.19; TA, 11.10., 31.10.19; AZ, LT, NZZ, TA, 11.12.19
73) Presse vom 19.10.90; SZ, 31.12.90 (Interview Cotti); Haller (1990). Vorlage zur 10. AHV-Revision: Elementarste
Grundprinzipien verletzt, in: Das Rote Heft, Nr. 12, S. 14 f.; Verhandl. B.vers.,1990, IV, S. 88 (Motion Haller)
74) Presse vom 28.8.98; TA, 14.12.98; NZZ, 21.12.98; "B. Despland (1998). 11e révision de l’AVS: quelques considérations
critiques”, sowie "J.-P. Fragnière (1998). La 11e révision de l’AVS: dimensions du débat”, in Aspects de la sécurité sociale, S.
19-20 und 21-24
75) BaZ, 8.7.00.; Presse vom 10.4. und 12.4.00.
76) Presse vom 25.10. und 26.10.02.
77) NZZ, 3.1., 11.1., 17.6.03 (CVP-Präsident Stähelin); Bund, 22.1.03; Presse vom 22.5., 27.5., 4.6., 7.6.03; TA, 28.5.03; Presse
vom 20.2.03 (Flexibilisierung des Rentenalters); NZZ, 8.5.03 (Jungfreisinnige); SHZ, 2.7.03 (Firmenumfrage)
78) Stamm, Hanspeter & Lamprecht, Markus (2003). Die Schweizerische Altersvorsorge im Spiegel der Einkommens- und
Verbrauchererhebung 1998, in Infosocial, Nr. 8 (Neuenburg, BFS).pdf; TA, 28.1.03; NLZ, 31.1.03; WoZ, 6.2.03; Presse vom
22.5. und 27.5.03; NZZ, 24.5. und 26.5.03; Bund, 17.6.03; TA, 13.8. und 13.9.03 (Interview Dreifuss); NZZ, 14.8.03; Presse vom
11.9. und 13.9.03.
79) Frage 19.1039; Ip. 18.3124; Jugendsession 2017; Mo. 18.2006; Mo. 18.3755; Mo. 18.3756; Mo. 18.3757; Pet. 18.2006
80) BBl 2019, S. 103 ff.; SGT, 21.3.19; Blick, 6.6., 23.9.19
81) Presse vom 17.11.95. Vorschlag Beerli: SoZ, 7.1.96
82) TA, 2.10. und 21.10.08; AZ, 21.10.08.
83) Presse vom 17.2.09.
84) Presse vom 27.4.10.

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.90 - 01.01.20 26


